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Die Regeln für die Versicherungs-
wirtschaft in Deutschland verändern
sich in den nächsten Jahren schnell
und grundlegend. Accenture möchte
Führungskräfte unterstützen, die 
strategischen Chancen zu nutzen, die
durch die anstehenden Veränderungen
wesentlicher Gesetze und Regularien
induziert werden. Der Aufwand der
Versicherungsunternehmen zur Durch-
führung der notwendigen Anpassungen
wird erheblich sein. Es ist ein vitales
Interesse der Versicherungsbranche,
die unabweisbaren Verpflichtungen
effizient und zu möglichst geringen
Kosten zu erfüllen. Voraussetzung
hierfür ist, mit den durchzuführenden
Veränderungen im Unternehmen 
möglichst viele gesetzliche Anforde-
rungen gleich zeitig zu erfüllen. 

Wir verfolgen mit dieser Studie drei
wesentliche Ziele: 

1. Wir bestimmen den Standort der
deutschen Versicherungswirtschaft
im laufenden Veränderungsprozess. 

2. Wir regen die Erschließung von
Synergiepotenzialen an, die sich 
aus den Überschneidungen in den
Anforderungskatalogen ergeben.

3. Wir präsentieren Implementierungs-
ansätze für Best Practices bei 
der Nutzung der Chancen durch 
Regulierung und Veränderung.

Sämtliche Änderungsbereiche in einer
Studie zu untersuchen, hat sich im
Verlauf der Arbeiten als ein außer-
ordentlich komplexes Unterfangen
erwiesen. Unmöglich aber wäre es
gewesen, wenn nicht die Teilnehmer
der Studie uns mit großer Sachkennt-
nis und mit detaillierten Antworten
entscheidend unterstützt hätten.
Unser Dank gilt daher allen Teilneh-
mern der Studie, die dieses Ergebnis
durch die umfassende Beantwortung
der Fragen, wertvolle Anregungen 
und aussagekräftige Kommentare 
erst möglich gemacht haben. 

Desweiteren bedanken wir uns bei 
den Mitgliedern des Expertengremiums,
das die Entstehung der Studie begleitet
hat, sowie insbesondere den beiden
Kollegen Manuel Holzhauer und Daniel
Kimmerle für die hervorragende und
unermüdliche Arbeit bei der Durch-
führung und Erstellung der Studie. 

Wir haben diese Studie so aufgebaut,
dass die Kapitel zu den einzelnen
Änderungsbereichen zur gezielten 
Lektüre durch unterschiedlich inte-
ressierte Leser jeweils in sich abge-
schlossen sind. Manche Argumente
und Ergebnisse sind daher in mehr 
als einem Kapitel angeführt.

München/Düsseldorf, Mai 2008

1. Vorwort

Eva Dewor
Executive Partner
MCIM F&PM 

Hendrik C. Jahn
Executive Partner
MCIM Strategy
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Die Umsetzung der Reform des 
Versicherungsvertragsgesetztes (VVG),
die Einführung des neuen internatio-
nalen Rechnungslegungsstandards 
für Versicherungsverträge IFRS 4 
Phase II sowie das neue Aufsichts-
regime Solvency II einschließlich der
Mindestanforderungen für das Risiko-
management (MaRisk) verändern 
die Versicherungswirtschaft in den
nächsten vier Jahren grundlegend.

Die miteinander wechselwirkenden
Herausforderungen und weit reichen-
den Auswirkungen verschieben die
Bedeutung wesentlicher Unterneh-
mensfunktionen, stellen sehr hohe
Anforderungen an die Leistungen 
und Services der IT und verursachen
höhere Kosten. Allein für die Anpas-
sung an die VVG-Novelle schätzen 
die Versicherungsunternehmen einen
einmaligen Implementierungsaufwand
von durchschnittlich 3 Millionen Euro
je Unternehmen. Hinzu kommen die 
dauerhaft erhöhten laufenden Kosten
sowie Aufwendungen für die oben
genannten zusätzlichen Änderungs-
bereiche. Dabei werden – legt man 
die Erfahrungswerte von Basel II
zugrunde – die Kosten von Seiten 
der Versicherungsindustrie noch 
weit unterschätzt. 

Bei den gewählten Implementierungs-
ansätzen überwiegt die reine „Com-
pliance“ - orientierte Sichtweise – 
die von der Mehrzahl der befragten
Unternehmen in einer Vielzahl von
Einzelprojekten angegangen wird –
wogegen die Nutzung von Chancen
zur verbesserten risikointegrierten
Steuerung zur Verbesserung des 
Vertriebes und der Beziehung zum
Kunden häufig hinten ansteht oder
sogar völlig ausbleibt. 

Wir kommen durch unsere Analyse 
zu fünf wesentlichen Ergebnissen, die
Versicherungsunternehmen und Ver-
braucher betreffen:

1. Die neuen Regeln bedeuten für 
die Versicherer eine gravierende 
Veränderung der Bedeutung wesent-
licher Unternehmensfunktionen. 
Die Veränderungen der Unternehmens-
funktionen werden in einen erhöhten
Informationsbedarf münden. Daraus
resultieren vor allem höhere Kosten
und sehr hohe Anforderungen an die
IT, insbesondere bei der Bereitstellung
qualitativ hinreichender Daten.

2. Die Maßnahmen zur Umsetzung
erfolgen getrennt und weitgehend
unkoordiniert. 
Nur 42% der Unternehmen führen
integrierte Projekte durch. Dies erstaunt
umso mehr, da die Versicherer den Wert
einer koordinierten Umsetzung durch-
aus sehen – scheinbar jedoch bei der
Integration vor deren Komplexität
zurückschrecken.

3. Bei der Umsetzung dominiert ope-
ratives Handeln statt strategischem
Vorgehen. 
Die Branche beschränkt sich auf 
die bloße Erfüllung von Compliance-
Vorgaben, statt die Chancen eines 
sich verändernden Umfeldes zu ergrei-
fen, z. B. durch die Selektionsmöglich-
keiten der ökonomisch werthaltigsten
Geschäfts- und Produktsegmente 
oder durch eine Weiterqualifizierung
des Vertriebes.

4. Der Aufwand für die Umsetzung
wird deutlich unterschätzt. 
Im Vergleich zum tatsächlich ange-
fallenen Aufwand vergleichbarer 
Projekte im Bankenumfeld, glauben
viele Versicherer mit bis zu 80% 
weniger Aufwand auszukommen.

5. Die erhöhten Anforderungen der
Regularien und Gesetzesänderungen
werden letztendlich die Versicherungs-
nehmer tragen müssen.
Versicherungsnehmer werden ihren
verbesserten Verbraucherschutz selbst
teuer bezahlen müssen, sei es durch
höhere Prämien oder eine Überwäl-
zung von Risiken und damit schlicht-
weg weniger Versicherungsschutz.

Vorausschauende Unternehmen
begreifen die Änderungen als Chance,
um sich stärker auf den Bedarf der
Verbraucher und deren Risikoprofile
auszurichten und so einen Mehrwert
für die Versicherungsnehmer zu 
schaffen. 

2. Management Summary
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Vorgehensweise

Die vorliegende Studie strukturiert 
die komplexen Themen der anstehen-
den Veränderungen durch die neuen
Richtlinien und Gesetze. Wir streben 
dabei eine Gesamtübersicht der
wesentlichen Änderungsbereiche an.
Insbesondere beleuchten wir Über-
schneidungen der verschiedenen
Themenbereiche, benennen mögliche
Synergien und wichtige Handlungs-
felder und zeigen Trends in der 
Umsetzung innerhalb der Versiche-
rungswirtschaft auf.

Grundlage der Studie sind Arbeits-
hypothesen zu den Auswirkungen 
der Veränderungen durch die Reform
des Versicherungsvertragsgesetzes, 
den International Financial Reporting
Standards 4 (Phase II) Versicherungs-
verträge, Solvency II und MaRisk.

Zur Überprüfung der Arbeitshypothesen
wurde ein Fragebogen mit insgesamt
30 Fragen zu den einzelnen Änderungs-
bereichen sowie deren möglichen
Überscheidungen entwickelt. Für die
Beantwortung einiger Fragen waren
Antworten auf einer 4er-Skala vor-
gegeben (z. B. „Deutlich“ – „Moderat“
– „Gering“ – „Keine“). Um die Trends
der Antworten klar herauszuarbeiten
haben wir jeweils die beiden zustim-
menden Alternativen in den Darstel-
lungen in dieser Studie zusammen-
gefasst. 

Nach Auswertung und einer eingehen-
den Analyse der Antworten wurden
Schlussfolgerungen gezogen und stra-
tegische Handlungsempfehlungen für
die Versicherungswirtschaft erarbeitet.

Teilnehmer der Studie

Der Fragebogen wurde im Dezember
2007 an ausgewählte Führungskräfte
in 159 Versicherungsunternehmen in
Deutschland versandt. Beteiligt haben
sich 51 Unternehmen, das entspricht
einer sehr guten Rücklaufquote von
32%. Unsere Auswertung umfasst
damit jeweils ein gutes Viertel der
Top-30 Lebens- und der Top-30 Sach-
versicherungsunternehmen in Deutsch-
land. Hinzu kommen vier Holdings mit
spartenübergreifendem Geschäft, fünf
Rückversicherungsunternehmen sowie
20 kleinere Versicherer. 

3. Methodik der Studie
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Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008

Leben

Sach

Abbildung 1: Teilnehmende Unternehmen in % nach Prämiengrößenklassen
(Bruttoprämieneinnahmen, 2006)

51 Versicherungsunternehmen aus Deutschland haben sich an unserer Studie
beteiligt. Darunter sind jeweils 1/4 der Top-30 Sach- und Lebensversicherungs-
unternehmen.
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4.1 Die betrachteten 
Bereiche der Veränderungen

Wie kaum ein anderer Wirtschafts-
zweig wird die Versicherungswirtschaft
in den nächsten vier Jahren mit Ver-
änderungen konfrontiert. Einen Über-
blick über die zeitliche Abfolge der 
in der Studie untersuchten Regulie-
rungen gibt Abbildung 2.1

Alle betrachteten Regulierungen dienen
der Verbesserung des Verbraucher- bzw.
des Anlegerschutzes. In ihren inhalt-
lichen Ausprägungen und in ihren
Wirkungsweisen sind sie jedoch grund-
legend verschieden. Auch treten sie 
zu verschiedenen Zeitpunkten in den
Jahren 2008 bis 2012 in Kraft.

Derzeit sind nur Teile des reformierten
Versicherungsvertragsgesetzes (VVG-
Novelle) verbindlich umzusetzen. Für
Neuverträge ist es bereits seit dem 
1. Januar 2008 verbindlich, während
für Altverträge die Regelungen erst 
ab 01.01.2009 anzuwenden sind. 

4. Änderungsbereiche und Stand der
Umsetzung im Überblick

Abbildung 2: Zeitablauf der anstehenden Regulierungen der Versicherungs-
branche in Deutschland

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Quelle: Accenture 2008

MaRisk Ende 2008
Einführung 
(§64a VAG)

2007- 2009
Entwicklung Säule II/III

Ende 2008 /
Anfang 2009
Exposure Draft

Ende 2009/2010
Final Standard - 
Phase II (kein 
genauer Termin)

2011
erstmalige
Anwendung

IFRS 4
(Phase II)

Mitte 2007
Diskussions-
papier

Regulatorische Veränderungen im Zeitablauf

In den nächsten Jahren sind von der Versicherungsindustrie verschiedenartige und gravierende 
regulatorische Veränderungen zu bewältigen

VVG Okt. 2006 
Gesetzes-
entwurf

Jan. 2008
Inkrafttreten
Neuverträge

Sept. 2007
Verabschied.
Bundesrat

Jan. 2009
Inkrafttreten 
Altverträge

2010
Umsetzung 
d. Imple-
mentierung

Solvency II Mitte 2007
RL Entwurf 

2009
CEIOPS Vor-
schläge z. Im-
plementierung

2011- 2012
Vorbereitg. Industrie 
u. MGL Staaten

Die Reihe der anstehenden Veränderungen bis 2012 wird die Versicherungs-
unternehmen nicht zur Ruhe kommen lassen. Können sie durch vorausschauende
Planung und integriertes Vorgehen Doppelarbeiten und Kosten vermeiden?
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Regulierungsvorhaben Wirkungsbereich Zielsetzung

VVG-Novelle Versicherungsvertrag • Größere Transparenz
• Mehr Verbraucherinformation
• Stärkung des Wettbewerbs
• Verbesserung des Rechtsposition des Verbrauchers

IFRS 4 Phase II Bilanz und GuV • Verbesserte Vergleichbarkeit von Unternehmen
• Höhere Transparenz

Solvency II • Eigenmittelausstattung (Säule I)
• Risk Management Prozesse (Säule II) 
• Risk disclosure (Säule III)

• Adäquate Risikokapitalausstattung durch 
Ausrichtung der Eigenmittelunterlegung an das
unternehmensindividuelle Risikoprofil

• Größere Transparenz hinsichtlich Risk Governance-
und Risk Management Prozesse bis hin zur 
Integration des Risk Managements in die 
Entscheidungsfindung (use test)

MaRisk Internes Risikomanagement • Setzung von Mindeststandards an das Risiko-
management (analog Solvency II/Säule II)

• Stärkung der Bedeutung des Risikomanagements

Tabelle 1: Übersicht zu Wirkungsbereich und Zielsetzung der betrachteten
Regulierungsvorhaben

Quelle: Accenture 2008

1 Neben den hier dargestellten Änderungsbereichen hat der Gesetzgeber noch weitere Regulierungen auf den
Weg gebracht. Hierzu gehören beispielsweise die neue Kapitalanlagenverordnung und nichtversicherungs-
spezifische Änderungen wie die Abgeltungssteuer und das Bilanzrechtsmodernisierungsgesetz (BilMoG), 
die jedoch in dieser Studie nicht betrachtet werden. 
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Phase II des IFRS 4 verlangt erstmalig
eine Bilanzierung von Versicherungs-
verträgen zum Marktwert. Diese Rege-
lung wird voraussichtlich erst für die
Geschäftsjahre beginnend nach dem
31.12.2010 verbindlich in Kraft treten.

Solvency II und MaRisk fordern eine
risikoadäquate Eigenkapitalunter-
legung sowie ein angemessenes Risiko-
management. Während Solvency II
erst 2012 von allen europäischen Ver-
sicherungsunternehmen umgesetzt
sein muss, ist die Erfüllung der MaRisk
für deutsche Unternehmen und deren
ausländischen Niederlassungen bereits
ab Ende 2008 verpflichtend. 

Mit den MaRisk nimmt der Gesetzgeber
bereits Anforderungen der 2. Säule
(die qualitativen Anforderungen) von
Solvency II vorweg, um die Versiche-
rungswirtschaft in Deutschland auf
diese Regulierung vorzubereiten. 

Mit zunehmender Präzision der 
Solvency II Anforderungen ist mit 
weiteren inhaltlichen Anpassungen
der MaRisk zu rechnen. 

4.2 Stand der Umsetzung
von Regulierungsvorgaben

Vor dem Hintergrund der unterschied-
lichen Fristen der einzelnen Regulie-
rungsvorhaben haben wir die Teil-
nehmer der Studie gefragt, wie weit 
in Ihrem Unternehmen die Umsetzung
in den jeweiligen Änderungsbereichen
fortgeschritten ist (siehe Abb. 3).

4.2.1. Umsetzungsstand VVG-Novelle
Bedingt durch den großen Zeitdruck
der vorgegebenen Termine haben 74%
der Studienteilnehmer die Umsetzung
der VVG-Novelle nahezu vollständig
abgeschlossen.

Für mehr als 50% der Befragten ist
die Entwicklung eines Verfahrens zur
„verursachungsorientierten“ Beteili-
gung der Versicherungsnehmer an 
den stillen Reserven ihrer Lebensver-
sicherung das zentrale Problem. Doch
bereits heute haben 92% der von 
uns befragten Lebensversicherungen
diese Aufgabe gemeistert. Die zweit-
höchste Hürde im Rahmen der VVG-
Novelle wird die noch ganz am Anfang 
stehende Umsetzung der Anforderun-
gen aus der VVG-InfoV sein. Dies
betrifft z. B. Entwicklung einer Produkt-
information und die Offenlegung der
Kosten im Bereich der Lebens- und
Krankenversicherung. 

Abbildung 3: Stand der Umsetzung von Regulierungsvorgaben in der deutschen
Versicherungswirtschaft, Ende 2007

Wie schätzen Sie den Umsetzungsstand Ihres Unternehmens bezüglich der folgenden Änderungsbereiche ein? (Anteil der Befragten in %)

Quelle: Accenture 2008
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VVG-Novelle IFRS 4 Solvency II MaRisk
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Die Umsetzung der VVG-Novelle liegt im Zeitplan. Die drei anderen Bereiche sind
aber bestenfalls zu knapp 40% auf einem guten Weg.
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4.2.2. Umsetzungsstand IFRS 4 
Phase II, Solvency II und MaRisk
Bei der Umsetzung von IFRS 4 Phase II,
Solvency II und MaRisk steht den
Unternehmen noch ein erheblicher
Umsetzungsaufwand bevor. Fast 
zwei Drittel der Unternehmen haben
maximal die Hälfte des erforderlichen
Aufwandes hinter sich gebracht. Dies
ist sicher zum Großteil darauf zurück
zu führen, dass die Regularien derzeit
noch nicht im letzten Detail ausge-
staltet sind. Einzelne Unternehmen
dagegen geben an, bereits 75% des
Umsetzungsaufwands erbracht zu
haben. 

In Bezug auf MaRisk und Solvency II
scheinen einige Unternehmen über-
zeugt, mit ihrer Weiterentwicklung der
KonTraG Ansätze 2 bereits wesentliche
Anforderungen an die Implementierung
eines Risk Management Systems und
der entsprechenden Prozesse erfüllt 
zu haben. 39% bzw. 37% sehen die
halbe Wegstrecke oder mehr bereits
hinter sich. 

4.3 Erwartete Auswirkungen
der Regulierungsvorhaben

Die Teilnehmer der Studie haben
bewertet , wie stark sich die Regulie-
rungen auf unterschiedliche Themen-
bereiche in ihren Unternehmen aus-
wirken (Siehe Abb. 4).

Die erhöhte Komplexität der Rahmen-
bedingungen wird sich nach Meinung
von mehr als 2/3 der Befragten
(Sachversicherungen und Markt 3)
am stärksten auf die Unternehmens-
steuerung auswirken. Im Lebens-
versicherungsbereich sind sogar mehr
als 3/4 dieser Meinung.

Am zweitstärksten wird die Produkt-
landschaft von Veränderungen 
betroffen sein. Wiederum erwarten 
die Lebensversicherer mit 70% der 
Nennungen hier am häufigsten 
gravierende Auswirkungen: Lebens-
versicherungsunternehmen werden
voraussichtlich Optionen und Garantien
(z. B. Kapitalanlagerisiken) auf die

Kunden überwälzen oder nicht mehr
anbieten sowie die durch die Regulie-
rung gestiegenen Kosten verstärkt
dem Versicherungsnehmer belasten.
Lebensversicherer stufen die Auswir-
kungen der Veränderungen auf die
Kapitalanlagestrategie – aufgrund der
hohen Bedeutung der Kapitalerträge 
in dieser Sparte – signifikant höher
(58%) als Schaden- und Unfallversi-
cherer (26%) ein. Letztlich werden die
Veränderungen in der Preisgestaltung
sowohl bei Sach- als auch bei Lebens-
versicherungen zu höheren Prämien
für den Versicherungsschutz führen. 

Über alle Themenbereiche hinweg sehen
die Teilnehmer der Studie deutliche
Auswirkungen von Solvency II, dicht
gefolgt von den Auswirkungen der
VVG-Novelle und Phase II von IFRS 4.
Dagegen werden durch MaRisk keine
gravierenden Auswirkungen erwartet. 

Die erwarteten Auswirkungen von VVG,
IFRS 4, Solvency II und MaRisk stellen
wir in den folgenden Kapiteln dar.

Abbildung 4: Auswirkungen der Änderungen der Regelwerke in den Unternehmen

Unternehmenssteuerung und Produktlandschaft sind am meisten von den 
Veränderungen betroffen.

Auf welche der folgenden Themenbereiche werden die regulatorischen Änderungen Auswirkungen haben?

Konsolidierungsdruck 

Kapitalanlagestrategie

Preis-/Prämiengestaltung 

Produktlandschaft 

Unternehmenssteuerung (KPI´s) 

Markt*

Leben

Sach

26%

20%

46%

54%

69%

46%

58%

52% 

70% 

78% 

39%

50%

52%

61%

69%

Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008

*Markt: alle Studienteilnehmer inkl. Rückversicherungsgesellschaften und Konzernholdings.

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

2 Das „Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ trat im Mai 1998 in Kraft. 
3 Markt: alle Studienteilnehmer inkl. Rückversicherungsgesellschaften und Konzernholdings.



5.1 Reform des
Versicherungsvertrags-
gesetzes (VVG-Reform)

5.1.1 Einführung 
Große Teile der VVG-Reform sind seit
dem 01.01.2008 in Kraft. Daher ist die
Umsetzung bei den meisten Unterneh-
men schon sehr weit fortgeschritten.
Die Mehrheit der Befragten schätzt
den einmaligen Implementierungs-
aufwand auf 1 bis 5 Millionen Euro.
Nur größere All-Sparten-Unternehmen
mit sowohl Lebens- als auch Sach-
geschäft erwarten Umsetzungskosten
von mehr als 5 Millionen Euro, wäh-
rend kleinere Sachversicherer weniger
als 1 Million Euro veranschlagen. Im
Durchschnitt gehen die Versicherungs-
unternehmen von Implementierungs-
kosten in Höhe von 3 Millionen Euro
je Unternehmen aus.

Mit der Umsetzung der Anforderungen
der VVG-Reform beschäftigen sich 
in den Unternehmen am häufigsten
die Rechtsabteilung (58%) und die
Produktentwicklung (50%). 

Einige Studienteilnehmer gaben an,
dass die IT-Abteilung die feder-
führende Rolle als VVG-Projektleitung
übernommen hat, die Umsetzung 
spartenübergreifend organisiert ist 
und alle relevanten Abteilungen und
Bereiche involviert. Insgesamt gesehen
waren bzw. sind vorrangig die opera-
tiven Einheiten in die Umsetzung
involviert, weniger die steuernden 

oder strategischen Bereiche, wie z. B. 
Controlling, Unternehmensplanung,
oder Unternehmensentwicklung. 

Unsere Meinung: 
Dies lässt den Schluss zu, dass die
Umsetzung der VVG-Novelle im
Wesentlichen lediglich auf die Erfül-
lung der rechtlichen Anforderungen
fokussiert ist und die Chance, die
operativen Anpassungen in einem
strategischen Kontext zu betrachten
ungenutzt lässt. Wir verweisen in
diesem Zusammenhang auf die 
weiteren Ausführungen in Kapitel
6.2.3.

12

5. Auswertung der einzelnen 
Änderungsbereiche

Erwarteter einmaliger 
Implementierungsaufwand

Erwartungsbereich der Mehrheit aller Befragten 1 Mio. – 5 Mio. Euro

Größere All-Sparten-Unternehmen > 5 Mio. Euro

Kleinere Sachversicherungsunternehmen < 1 Mio. Euro

Tabelle 2: Einmalige Implementierungskosten der VVG-Novelle in Millionen Euro

Quelle: Accenture 2008
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Abbildung 5: Auswirkungen der VVG-Novelle

Produkte und Preise wird die VVG-Novelle primär verändern – insbesondere im
Lebensversicherungsbereich.

Auf welche der folgenden Themenbereiche wird die VVG Reform Auswirkungen haben?

Unternehmenssteuerung (KPI´s) 

Konsolidierungsdruck 

Kapitalanlagestrategie

Preis-/Prämiengestaltung 

Produktlandschaft 

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008

Markt*

Leben

Sach

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

39%

40%

48%

65%

76%

53%

53%

63%

76%

100%

39%

40%

48%

73%

78%

*Markt: alle Studienteilnehmer inkl. Rückversicherungsgesellschaften und Konzernholdings.

Hintergrund

Die Reform des Versicherungsvertrags-
rechts wurde am 05.07.2007 vom
Deutschen Bundestag verabschiedet
und ist zum 01.01.2008 in Kraft 
getreten. Sie stellt die bisher tief-
greifendste Reform des aus dem Jahre
1908 stammenden Gesetzes dar. 

Das oberste Ziel des Gesetzgebers war,
die Grundlagen des Vertragsrechts im
Versicherungsbereich an den Bedürf-
nissen eines modernen Verbraucher-
schutzes auszurichten. Die wesent-
lichen Eckpfeiler der Reform sind:

• Verbesserung der Informationsbasis
und der Beratung des Versiche-
rungsnehmers (u.a. durch Aufgabe
des Policenmodells)

• Aufgabe des „Alles-oder-Nichts“-
Prinzips

• Änderungen der vorvertraglichen
Anzeigepflichten

• Wegfall der „Unteilbarkeit“ der 
Prämie

• Beteiligung der Versicherungs-
nehmer an den stillen Reserven in
der Lebensversicherung

• Festschreibung von Mindest-
rückkaufswerten in der Lebens-
versicherung. 



5.1.2 Überblick der Auswirkungen
der VVG-Reform
Die Einschätzungen der Auswirkungen
der VVG-Reform auf Preis, Produkt-
und Kapitalanlagestrategie sowie auf
die Gestaltung der Unternehmens-
steuerung und auf den Konsolidie-
rungsdruck im Markt zeichnen ein 
differenziertes Bild für Lebens- und
Sachversicherung (Siehe Abb. 5).

Alle Lebensversicherer, aber auch die
große Mehrheit der Sachversicherer
(76%), erwarten spürbare Auswirkun-
gen der VVG-Reform auf Produktland-
schaft und Preis-/Prämiengestaltung,
die sich in steigenden Prämien oder 
in Produkten mit reduzierter Risiko-
übernahme niederschlagen (Risiko-
ausschlüsse, reduzierte Deckungs-
summen, Ablehnung von Risiken). 

Mehr als die Sachversicherungsunter-
nehmen (48%) erwarten Lebens-
versicherungsunternehmen (63%) 
Auswirkungen auf ihre Kapitalanlage-
strategie. Neben der im Lebensversiche-
rungsgeschäft grundsätzlich höheren
Bedeutung der Kapitalanlagen sehen
wir den Grund hier in der zukünftigen
Beteiligung der Versicherungsnehmer
an den Bewertungsreserven bzw. in 
die Verpflichtung zur Gewährung von
Mindestrückkaufswerten. 

Die tief greifenden Änderungen der
VVG-Reform führen zu einer deut-
lichen Stärkung der Position der Ver-
sicherungsnehmer. Dies führt in der
Regel zu einer Veränderung der Risiko-
situation der Versicherungsunterneh-
men. Wir haben die Teilnehmer befragt,
welche Auswirkungen auf die Risiko-

situation sie erwarten. Die Bewertung
in den einzelnen Änderungsbereichen
differiert erheblich zwischen Lebens-
und Sachversicherungen, so dass wir
die Auswertung zwischen beiden
getrennt haben (Siehe Abb. 6).

In der Lebensversicherung sehen 
alle Befragten die Gefahr eines Neu-
geschäftsrückgangs. Wesentlicher
Grund hierfür ist die Verpflichtung der
Lebensversicherer, ab dem 30.06.2008
sämtliche in die Prämie einkalkulierten
Kosten in Euro vor Vertragsabschluss
offen zu legen4 (§ 2 Abs. 1 InfoV).
Diese Regelung stellt Lebensversiche-
rungsprodukte im Vergleich zu z. B.
Investmentfonds deutlich schlechter.
Ebenfalls negativ auf das Neugeschäft
werden sich die längeren Beratungs-
zeiten des Vertriebs aufgrund der
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Abbildung 6: Auswirkungen der VVG-Novelle auf die Risikosituation der 
Versicherungsunternehmen

Zwei Themenkomplexe wirken sich möglicherweise besonders negativ auf die 
Risikosituation aus: Zum einen Probleme im Vertrieb durch geringeres Neugeschäft
und steigende Stornoquoten. Zum anderen eine Verschärfung der Kostensituation, 
nicht zuletzt wegen der Aufgabe des „Alles-oder-Nichts-Prinzips“.

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Änderungsbereiche aus der VVG-Reform, die Auswirkungen auf die Risikosituation in Ihrem 
Unternehmen haben werden?

Aufgabe des „Alles-oder-Nichts-Prinzips"
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Schadenersatzpflichten aufgrund von  
Beratungsfehlern 

Mindestrückkaufswerte 

Veränderung des Stornoverhaltens 

Beteiligung der VN an stillen Reserven 
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Rückgang des Neugeschäfts  
(z.B. wegen Offenlegung von Kosten aus InfoV) 

Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008
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gestiegenen Beratungspflichten (vor
Vertragsabschluss und während der 
Vertragslaufzeit) auswirken.

Gleichzeitig erwarten 76% der befrag-
ten Lebensversicherungsunternehmen
einen Anstieg der (Verwaltungs-)Kosten
aufgrund der VVG-Novelle; 75% erwar-
ten eine Erhöhung des Risikos auf
Grund der Beteiligung der Versiche-
rungsnehmer an den stillen Reserven.

Unsere Meinung 
Das ohnehin schon komplexe Über-
schussbeteiligungssystem ist noch
komplexer geworden. Alles in allem
hat der Gesetzgeber sein Ziel ver-
fehlt, größere Transparenz in der
Lebensversicherung durch die Beteili-
gung der Versicherungsnehmer an
den stillen Reserven zu erreichen.

Obwohl die Unternehmen eine Ver-
schärfung der Risikosituation befürch-
ten, führt die Beteiligung der Versiche-
rungsnehmer an den stillen Reserven
nach dem Solvency II Standardmodell
(Basis QIS 3 Standardmodell Leben)
unter Solvabilitätsaspekten nicht zu
einer Erhöhung des Solvency Capital
Requirement (SCR)5. Sie wird bei den
Unternehmen durch eine Erhöhung 
der Schlussüberschusskomponenten
zunächst einmal zu einer höheren 
Ist-Solvabilität führen, denn die freie
RfB (Rückstellung für Beitragsrück-
erstattung) sowie die Schlussüber-
schussanteile sind als (Tier-1) Eigen-
mittel anrechenbar. In Auszahlungs-
jahren reduzieren sich die Eigenmittel
entsprechend. 

Dieser Effekt könnte unter Umständen
in Geschäftsjahren mit einem hohen
Bestandsrückgang zu einer Unter-
deckung führen. 

Unsere Meinung
Durch die Beteiligung der Versiche-
rungsnehmer an den stillen Reserven
der Lebensversicherung können sich
zwei gegenläufige Auswirkungen auf
die Solvabilität ergeben. 

1. Da auch Versicherungsnehmer,
die ihren Vertrag vorzeitig kündigen,
an den stillen Reserven zu beteiligen
sind, werden die Rückkaufswerte ein-
erseits grundsätzlich höher ausfallen
als bisher. Dies führt zu einer Erhö-
hung des SCR.

2. Auf der anderen Seite ist es sogar
denkbar, dass es – aufgrund der
beschriebenen Minderung der laufen-
den Überschussbeteiligung zu Gunsten
einer höheren Schlussbeteiligung –
zu einer Reduzierung des SCR durch
Diskontierungseffekte kommt. 
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Hintergrund 

Gemäß § 153 Abs. 3 VVG ist der Ver-
sicherungsnehmer nach einem verur-
sachungsorientierten Verfahren zur
Hälfte an den verteilungsrelevanten
Bewertungsreserven zu beteiligen. Mit
dieser Regelung setzte der Gesetzge-
ber ein Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts aus dem Jahre 2005 um. Das
Ziel ist eine größere Transparenz in 
der Lebensversicherung. 

Verteilungsrelevante Kapitalanlagen
sind in diesem Zusammenhang alle
Investments, die mit den Prämien der
Versicherungsnehmer getätigt wurden.
Nicht verteilungsfähig sind daher 
die Bewertungsreserven von allen
Gegenposten auf der Passivseite, die
nicht durch Prämien der Versiche-
rungsnehmer aufgebaut wurden, 
wie z. B. Eigenkapital oder Pensions-
rückstellungen. 

Ferner sind die Versicherungsnehmer
nur am Saldo von stillen Reserven 
und stillen Lasten zu beteiligen. Über-
wiegen die stillen Lasten, erfolgt 
keine Beteiligung. Dies führt zu einer
asymmetrischen Risikoverteilung. Die
Reserven sind jährlich neu zu ermitteln
und dem Versicherungsnehmer im
Rahmen der Standardmitteilung zu
kommunizieren. Einen Anspruch auf
die Reserven hat der Versicherungs-
nehmer allerdings erst mit Ablauf 
seines Vertrags. Frühestens zu diesem
Zeitpunkt steht die absolute Höhe 
seines Anspruchs fest. 

Es bleibt die Frage, ob und ggf. wie 
die Versicherungsunternehmen ihre
Überschussbeteiligung aufgrund der
Neureglung verändern bzw. anpassen
werden. Nach ersten Untersuchungen
kristallisiert sich eine Vorgehensweise
heraus:

Da die Beteiligung an den Bewer-
tungsreserven eine eigenständige
Überschusskomponente darstellt und
diese dem Versicherungsnehmer erst
bei Beendigung des Vertrags (durch
Tod, Ablauf oder Kündigung) zusteht,
werden die laufenden Überschuss-
komponenten von den Unternehmen
abgesenkt. Die Ausschüttung der
Bewertungsreserven erhöht die Schluss-
überschusskomponenten und wird im
Jahr der Ausschüttung entweder der
freien RfB (Rückstellungen für Bei-
tragsrückerstattung) entnommen 
oder als Direktgutschrift zu Lasten 
des laufenden Jahres gut gebracht. 

4 Neben Lebensversicherern sind hier die Krankenversicherung sowie die Berufsunfähigkeits- und Unfall-
versicherung mit Beitragsrückgewähr betroffen. 

5 Die Solvabilitäts-Kapitalanforderung (Solvency Capital Requirement, SCR) „sollte eine Kapitalausstattung
gewährleisten, die ein Versicherungsunternehmen in die Lage versetzt, erhebliche unvorhergesehene Verluste
abzufangen, um dem Versicherungsnehmer eine angemessene Sicherheit zu geben, dass Zahlungen bei 
Fälligkeit geleistet werden.“ (Vgl. CEIOPS „Answers to the European Commission on the second wave of 
Calls for Advice in the framework of the Solvency II project”, CEIOPS-DOC-07/05, 2005, S. 105).



Da beide Auswirkungen gegenläufig
sind und sich (abhängig vom jewei-
ligen individuellen Risikoprofil) 
gegebenenfalls gegenseitig aufheben,
ist nicht mit einer signifikanten
Erhöhung der Solvenzkapitalanforde-
rungen zu rechnen. Dennoch sind
die Auswirkungen der neuen Rege-
lung der Überschussbeteiligung auf
die unternehmensindividuelle Risiko-
position genau zu analysieren. 

67% der Studienteilnehmer aus Sach-
versicherungsunternehmen befürchten
eine Erhöhung des Risikos auf Grund
von Beratungsfehlern in einem kom-
plexer werdenden Umfeld und daraus
folgenden Schadenersatzpflichten.
Risiken aus möglichen Beratungs-
fehlern und erhöhte Rechtsrisiken
durch den verbesserten Schutz der
Versicherungsnehmer werden im Rah-
men von Solvency II als operationales
Risiko berücksichtigt. Mit der Erhö-
hung dieser Risiken durch die VVG-
Novelle ist auch eine Erhöhung der
Solvenzkapitalanforderung zu erwar-
ten. Darüber hinaus sehen 57% der
Sachversicherer durch die Aufgabe 
des „Alles-oder-Nichts-Prinzips“
zusätzliche Risiken auf Grund erhöhter
Schadenleistungen auf sich zukommen. 
Aufgrund der Risikoerhöhung aus 

der Aufgabe des „Alles-oder-Nichts-
Prinzips“ erwartet die Mehrzahl der
Unternehmen einen Anstieg der 
Schadenzahlungen (Siehe Abb. 7).

Bereits ein Anstieg der Schadenzah-
lungen um bis zu 10% könnte viele
Sachversicherer in die versicherungs-
technische Verlustzone bringen, da 
die gestiegenen Schadenerwartungen
bei den meisten Unternehmen noch
nicht in die Prämien eingepreist 
wurden. Bezüglich der Bewertung 
von Schadenrückstellungen im Jahres-
abschluss hat die Deutsche Aktuars-
vereinigung e.V. (DAV) in einer 
Stellungnahme bereits darauf hinge-
wiesen, dass dieser Effekt nach 
US-GAAP FAS 60 sachgerecht zu
berücksichtigen ist. 

Insbesondere sei ein Trend für erhöhte
zukünftige Leistungsansprüche der
Versicherungsnehmer zu berück-
sichtigen.

5.1.3 Herausforderungen durch die
VVG-Novelle
Aufgrund der Tatsache, dass große
Teile der VVG-Reform bereits in Kraft
getreten und von den Unternehmen
schon berücksichtigt sind, sehen die
Versicherer die größte Herausforde-

rung derzeit in der noch anstehenden
Umsetzung der Anforderungen aus der
jetzt wirksam werdenden VVG-InfoV
(Siehe Abb. 8).

Im Rahmen der VVG-Reform stellen
für die von uns Befragten vielfach
gerade Bereiche, die das Risiko erhö-
hen, auch bei der Umsetzung eine
Herausforderung dar:

Die Pflicht zur Offenlegung der Kosten
ist für
• 100% der Lebensversicherer eine

Risikoerhöhung
• 94% der Lebensversicherer gleich-

zeitig eine Herausforderung in der
Umsetzung

Steigende Verwaltungskosten sind für 
• 66% der Befragten eine Risiko-

erhöhung
• 62% der Befragten gleichzeitig eine

Herausforderung

Die Bewältigung steigender Schaden-
zahlungen ist für
• 57% der Sachversicherer eine 

Risikoerhöhung
• 75% der Sachversicherer gleich-

zeitig eine Herausforderung

Rechtsunsicherheit stellt für
• 52% der Unternehmen eine Risiko-

erhöhung und für 
• 57% der Unternehmen gleichzeitig

eine Herausforderung dar.

Lebensversicherer haben wir gefragt,
welches Bewertungsintervall für die
Ermittlung der stillen Reserven zur
Beteiligung des Versicherungsnehmers
sinnvoll ist. 92% von ihnen halten
eine monatliche Ermittlung der stillen
Reserven für die Kapitalanlagen für
ausreichend. 

Unsere Meinung: 
Es bleibt fraglich, ob in Zeiten vola-
tiler Kapitalmärkte ein monatlicher
Bewertungsrhythmus ausreicht oder
hier nicht doch kürzere Zeitintervalle
(z. B. 14-täglich, wöchentlich oder gar
täglich) notwendig werden könnten.
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Abbildung 7: Erwartete Veränderung der Schadenzahlungen auf Grund der
Aufgabe des „Alles-oder-Nichts-Prinzps“

In welchem Umfang erwarten Sie im Zuge des „Alles-oder-Nichts-Prinzips“ eine Veränderung der 
Schadenzahlungen?

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008

21,2%Keine Veränderung 

66,7% Anstieg (bis 10%) 

12,1% Anstieg (10-20%) 

Fast vier Fünftel der befragten Versicherungsunternehmen erwarten eine Erhöhung
der Schadenzahlungen; 12% sogar einen Anstieg zwischen 10 und 20%. 
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Abbildung 8: Herausforderungen aus der VVG-Reform

Die Offenlegung der Verwaltungs- und Vertriebskosten bereitet den Versicherungs-
unternehmen die meisten Sorgen.

Für welchen der folgenden VVG Relevanzbereiche sehen Sie für Ihr Unternehmen bei der Umsetzung die größten Herausforderungen?

Termingerechte Bereitstellung der Buch-
und Zeitwerte der gesamten Kapitalanlagen  
zur Ermittlung der Bewertungsreserve 

Entwicklung eines verursachungs-
orientierten Verfahrens zur Beteiligung  
der Versicherungsnehmer an den stillen Reserven 

Rechtssicherheit (z.B. Unsicherheit betreffend  
Aufgabe des "Alles-oder-Nichts-Prinzips") 

Bewältigung höherer Schadenzahlungen 
(z.B. aufgrund des Wegfalls des "Alles- 
oder-Nichts-Prinzips") 

Bewältigung steigender Verwaltungskosten 

Entwicklung eines Produktinformationsblattes  
je Produkt  

Offenlegung der Abschluss- und Vertriebskosten  
sowie sonstiger Kosten  
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Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008

Markt*

Leben

Sach

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

*Markt: alle Studienteilnehmer inkl. Rückversicherungsgesellschaften und Konzernholdings.

Hintergrund

Das „Alles-oder-Nichts-Prinzip“
beschreibt die bisherige Berücksich-
tigung der Fahrlässigkeit in der Sach-
versicherung: Liegt Fahrlässigkeit beim
Versicherungsnehmer vor, so hatte das
Versicherungsunternehmen nicht zu
leisten; lag dagegen keine Fahrlässig-
keit vor, wurde der volle Versiche-
rungsschutz gewährt. 

Nach Aufhebung dieses Prinzips durch
die VVG-Reform kommt es auch in den
meisten Fällen einer „grob fahrlässigen
Pflichtverletzung“ grundsätzlich zu
einer Leistungspflicht (auch wenn der
Leistungsumfang dann in einem „der
Schwere entsprechenden Verhältnis"
gekürzt werden kann). „Einfach fahr-
lässige Pflichtverletzungen“ begründen
dagegen keine Leistungskürzungen.

Über den genauen Grad der Fahr-
lässigkeit und somit den genauen 
Leistungsumfang gibt es bisher keine
Erfahrungswerte oder Gerichtsurteile.
Erst im Laufe der kommenden Jahre
werden sich in der Rechtsprechung
Fallgruppen herauskristallisieren, die
den Versicherungsunternehmen
Rechtssicherheit geben. 



Lebensversicherern haben wir zusätz-
lich die Frage gestellt: „Erwarten Sie
aufgrund der Beteiligung der Ver-
sicherungsnehmer an den stillen
Reserven einen verstärkten Einsatz 
von Derivaten zur Absicherung von
Kursgewinnen?“

67% der befragten Lebensversiche-
rungsunternehmen erwarten keinen
verstärkten Einsatz von Derivaten zur
Absicherung von Kursgewinnen, die 
zu erhöhten Auszahlungen an Ver-
sicherungsnehmer führen. Nur ein
Drittel der Unternehmen rechnet mit
einer Forcierung von Absicherungs-
strategien.

Da jedoch gleichzeitig über 75% der
Lebensversicherer die Beteiligung der
Versicherungsnehmer an den stillen
Reserven als Erhöhung ihres Risikos
ansehen, lässt sich vermuten, dass sie
entweder andere Strategien der Risiko-
minderung einsetzen werden (wie z. B.
aktiveres Portfoliomanagement, ver-
änderte Asset-Allocation), diese Risiken
künftig meiden (z. B. durch eine Ver-
änderung der Produkte oder geänderte
Zeichnungsrichtlinien) oder aber gar
keine Absicherung vornehmen.

5.2 International Financial
Reporting Standards - IFRS 4
Insurance Contracts

5.2.1 Einführung 
Die international anerkannten Rech-
nungslegungsvorschriften IAS/IFRS
sahen keine Regelungen zur Bilanzie-
rung von Versicherungsverträgen vor.
Dies änderte sich mit der Anwendung
des IFRS 4 im Jahre 2005. Die erstma-
lige Anwendung stellte allerdings nur
den ersten Schritt des IASB-Versiche-
rungsprojekts dar, das voraussichtlich
Ende 2010 vollständig abgeschlossen
sein wird. Sein Ziel ist eine Harmoni-
sierung der Rechnungslegung von Ver-
sicherungsunternehmen zur besseren
internationalen Vergleichbarkeit der
Abschlüsse sowie durch erweiterte
Anhangsangaben eine erhöhte Trans-
parenz für die Leser der Bilanzen.

60% der Top-50 Versicherungsunter-
nehmen in Deutschland bilanzierten
bzw. berichteten zum 31. 12. 2006
nach IFRS. Die Quote der IFRS-Bilan-
zierer bzw. derer, die planen IFRS 
einzuführen, liegt in unserer Studie 
bei 66%. Bei den IFRS-relevanten 

Fragestellungen haben wir daher 
ausschließlich die Antworten dieser
Unternehmen berücksichtigt. 

Bei der Schätzung der Implementie-
rungskosten ergab sich ein geteiltes
Bild. Während ca. 57% der Befragten
die Kosten für die Umsetzung der
Phase II von IFRS 4 auf weniger als 
1 Million Euro schätzen, rechnen 
ca. 39% der Teilnehmer mit Kosten
zwischen 1 und 5 Millionen Euro. 

Verantwortlich für die Umsetzung 
der Phase II des IFRS 4 sind bei den
Studienteilnehmern vornehmlich das
Rechnungswesen (44%) sowie das
Aktuariat (24%). Insgesamt lässt sich
anhand der Antworten ableiten, dass
die steuernden Abteilungen, wie z. B.
das Controlling oder die Unternehmens-
entwicklung, nicht in verantwortlicher
Position in die Umsetzung eingebunden
sind. Dies ist mit der Zielsetzung einer
reinen Complianceerfüllung nach-
vollziehbar, wobei unseres Erachtens 
zahlreiche strategische Chancen bei
der Umsetzung vorhanden sind (z. B. 
Nutzen der Fair-Value Betrachtung 
als Basis für die ökonomische Steue-
rung bleibt ungenutzt). 
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Abbildung 9: Einschätzung der Auswirkungen von Phase II des IFRS 4

47%

53%

63%

Auf welche der folgenden Themenbereiche wird die Phase II von IFRS 4 Auswirkungen haben?

Preis-/Prämiengestaltung

Kapitalanlagestrategie

Produktlandschaft

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008
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88%Unternehmenssteuerung (KPI's)

37%Konsolidierungsdruck

Die Aufgaben der Unternehmenssteuerung werden durch multiple Effekte zuneh-
mend komplexer. 88% der Befragten erwarten daher vor allem hier Auswirkungen
des IFRS 4.



5.2.2 Überblick über die Auswirkun-
gen von IFRS 4
In der Phase I der IFRS 4 konnten die
bislang angewendeten Bewertungs-
und Bilanzierungsmethoden noch
weitestgehend beibehalten werden.
Phase II allerdings wird tief greifende
Veränderungen erfordern. 

5.2.2.1 Allgemeine Auswirkungen 
der IFRS 4
Die neuen Bilanzierungs- und Bewer-
tungsmethoden für Versicherungsver-
träge werden weit reichende Folgen
für die betroffenen Unternehmen
haben (Siehe Abb. 9).

Fast 90% der Befragten erwarten spür-
bare bis deutliche Auswirkungen im
Bereich der Unternehmenssteuerung.
Grund ist zum einen die zunehmende
Komplexität durch die erforderliche
Zusammenführung der ökonomischen,
aufsichtsrechtlichen und Rechnungs-
legungsperspektiven und deren 

Auswirkungen auf Steuerungsmecha-
nismen und Incentivierung. Zum ande-
ren muss die Unternehmenssteuerung
zukünftig eine durch die neue Bewer-
tungsmethode zum „Current Exit
Value“6 erhöhte Volatilität von Eigen-
kapital und Jahresergebnis bewältigen,
die gleichzeitig die Kapitalkosten
erhöhen wird. 

Mit Umsetzung der Phase II von IFRS 4
und der bevorstehenden ökonomischen
Bewertung der Ergebnisse werden 
darüber hinaus z. B. wertvernichtende
Geschäftssegmente im Unternehmen
erkennbar, was zu einer zusätzlichen
Ausweitung der Aufgaben der Unter-
nehmenssteuerung führen wird.

63% der befragten Versicherungs-
unternehmen sehen auch große Ver-
änderungen auf die Produktlandschaft
zukommen. Insbesondere werden 
Produkte betroffen sein, die langfristige
Optionen und Garantien beinhalten,

die bislang weder bepreist noch bei
der Ermittlung des Risikokapitals
berücksichtigt wurden. 

Deutliche Auswirkungen der Phase II
des IFRS 4 auf die Kapitalanlagestrate-
gie erwartet mehr als die Hälfte der
Befragten. Eine dieser Auswirkungen
könnte eine nachhaltige Veränderung
der Anlagestrategie der Versicherungs-
unternehmen zur Glättung der Vola-
tilität von Eigenkapital und Jahres-
ergebnis sein.

5.2.2.2 Auswirkungen der IFRS 4 in
spezifischen Themenbereichen
Um die Erwartungen bezüglich der
Auswirkungen der 2. Phase des IFRS 4
noch weiter im Detail erfassen zu 
können, haben wir die Studienteilneh-
mer zu weiteren spezifischen Themen-
bereichen befragt (siehe Abb. 10).
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Hintergrund

Das Projekt zur Regelung der Bilan-
zierung von Versicherungsverträgen 
läuft beim International Accounting
Standards Board (IASB) bzw. seinem
Vorgänger (IASC) bereits seit 1997.
Wegen der hohen Komplexität wurde
das Projekt in zwei Phasen aufgeteilt.
Mit Ende der Phase I im Jahr 2004
veröffentlichte der IASB den vorläu-
figen Standard IFRS 4 Insurance 
Contracts, der seit 2005 anzuwenden
ist. Die größte Änderung für nach dem
HGB bilanzierende Unternehmen ist
der Wegfall der Schwankungs- und
Großrisikorückstellung. Ferner wurden
die Pflichten für Angaben im Anhang
deutlich ausgeweitet (z. B. Offenlegung
der Bewertungsmethoden und -annah-
men, Informationen zu Zahlungsströ-
men). Ansonsten erlaubt der Standard
den Unternehmen, die bisherige Bilan-
zierungs- und Bewertungsmethoden
weitestgehend beizubehalten.

Derzeit läuft die Phase II des Projektes.
Sie soll 2010 abgeschlossen werden
und einen endgültigen Standard für
die Bilanzierung von Versicherungs-
verträgen einführen – einschließlich
eines Bilanzierungs- und Bewertungs-
konzeptes, welches sich am Fair-Value-
Prinzip orientiert. Hierzu hat das IASB
am 03.05.2007 ein Diskussionspapier
veröffentlicht, in dem es seine Vor-
stellungen zur künftigen Bilanzierung
von Versicherungsverträgen 
vorstellt. 

Standards aus anderen Branchen und
Wirtschaftsbereichen sind nicht ein-
fach auf Versicherungen übertragbar.
Daher ist die Vereinheitlichung der
Standards im Versicherungsgeschäft
für das IASB ein wichtiger Schritt, 
um die großen Unterschiede in der
Rechnungslegungspraxis der Asseku-
ranzen zu beseitigen. 

Mit der Umsetzung der Phase II soll
innerhalb der Europäischen Union (EU)
die Rechnungslegung der Versicherer
harmonisiert werden, um Abschlüsse
transparent und vergleichbar zu
machen, was letztlich vor allem den
Anlegerschutz stärken wird.

6 Current Exit Value: Übertragungswert einer Verpflichtung aus einem Versicherungsvertrag an einen Dritten



Aufgrund der Fair-Value-Bilanzierung
der versicherungstechnischen Ver-
bindlichkeiten erwarten 93% der
Befragten in Zukunft eine wesentlich
größere Bedeutung des Asset-Liability-
Managements. Diese Einschätzung 
ist insbesondere darauf zurückzu-
führen, dass künftig nicht nur die
Kapitalanlagenseite auf Marktzins-
änderungen reagiert, sondern auch 
die versicherungstechnischen Posten
der Passivseite. 

86% der Befragten erwarten eine 
stärkere Nutzung der IAS 39 Kategorie
„Asset at fair value through P&L“.
Dies begründet sich dadurch, dass bei
einem Rückgang des Marktzinses der
Barwert der künftigen Versicherungs-
verpflichtungen steigt und somit ein
GuV-wirksamer „Verlust“ entsteht.
Diesem Verlust stehen Wertsteige-
rungen festverzinslicher Anlagen-
bestände gegenüber, die allerdings 

nur in der Kategorie „Asset at fair
value through P&L“ ebenfalls einen
positiven Effekt auf die Gewinn- 
und Verlustrechnung haben, wohin-
gegen sie in der Kategorie „Loans 
and Receivables“ zu keinem Ergebnis-
effekt führen. Über 80% der Befragten
erwarten bei den Versicherungspro-
dukten erhebliche Auswirkungen durch
die Phase II des IFRS 4. Hauptsächlich
wird die Tendenz gesehen, Risiken ver-
stärkt auf den Versicherungsnehmer
überzuwälzen. 

Dies betrifft insbesondere risiko-
behaftete Produkte (z. B. Langlebig-
keit bei Lebensversicherungen) und
Produktkomponenten, die zu erhöhter
Volatilität von Eigenkapital und 
Jahresergebnis führen. Dies wird zu
einer nachhaltigen Veränderung der
Produktlandschaft führen (z. B. Weg-
fall von Optionen und Garantien bei
Lebensversicherungen, stärkere 

Nutzung von unit-linked Produkten
zur Überwälzung von Kapitalmarkt-
risiken auf den Versicherungsnehmer).

57% der Befragten rechnen damit,
dass sich Zeichnungsrichtlinien und
Zeichnungsverhalten aufgrund der
unterschiedlichen Effekte einzelner
Produkte auf das Ergebnis verändern
werden. 

5.2.3 Herausforderungen bei der 
Einführung von IFRS 4
Als wesentliche Herausforderung 
bei der Einführung von IFRS 4 sehen
89% der Befragten die Anpassung 
des Bilanzierungs- und Bewertungs-
prozesses für die versicherungstech-
nischen Verpflichtungen, da der
geplante Fair Value-Ansatz einen
Paradigmenwechsel und eine Abkehr
des bisher verfolgten „Vorsichts-
prinzips“ darstellt. 

20

Abbildung 10: Auswirkungen von Phase II des IFRS 4

Auf Grund der Anforderungen von IFRS 4 werden vor allem Steuerungsinstrumente
im Asset Liability Management (ALM) mehr Bedeutung erlangen und die Risiko-
Konzeptionen von Versicherungsprodukten geändert.

Durch die Phase II von IFRS 4 sind Auswirkungen auf unterschiedliche Bereiche zu erwarten. Wie beurteilen Sie die folgenden Aussagen in  
diesem Zusammenhang? 

Aufgrund der unterschiedlichen Ergebniseffekte
einzelner Produkte (insbesondere aufgrund 
unterschiedlicher Risikomargen) wird sich ein 
verändertes Zeichnungsverhalten einstellen

Produktkomponenten, die zu besonders starken
Schwankungen von Eigenkapital und Jahresergeb-
nis führen, werden bei Neuprodukten zukünftig 
verstärkt auf den Versicherungsnehmer überwälzt

Im Lebensversicherungsbereich wird sich eine 
Tendenz einstellen, risikobehaftete Produkte (v. a.
Langlebigkeit) in Anlageprodukte umzuschichten

Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008
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Die IAS 39 Kategorie „Assets at fair value through 
P&L" wird zukünftig für zinssensitive Kapital-
anlagen stärker genutzt

Die Bedeutung des Asset-Liability Managments 
wird sich deutlich erhöhen

Eine steigende Volatilität durch IFRS 4 Phase II 
wird in einer bestimmten Bandbreite von Rating-
agenturen, Analysten und dem Kapitalmarkt 
als branchentypisch eingeschätzt werden und 
mündet daher nicht in höheren Kapitalkosten
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Hintergrund

Mit der Veröffentlichung des Diskus-
sionspapiers „Preliminary Views on
Insurance Contracts“ hat das IASB 
im Mai 2007 einen ersten wichtigen
Schritt in Richtung endgültigem IFRS 4
getan. Die Vorschläge des Diskussions-
papiers laufen in weiten Teilen auf
eine radikale Neuausrichtung der
Bilanzierungs- und Bewertungsmetho-
den hinaus. Kern ist der Ansatz der
versicherungstechnischen Verpflich-
tungen zum Marktwert. Die wesent-
lichen Eckpunkte:

1. Bewertung zum fiktiven Über-
tragungswert (Current Exit Value) 
Einen Marktwert für einen Versiche-
rungsvertrag zu ermitteln ist schwierig
und komplex. Dies liegt zum einen an
der grundsätzlichen Komplexität des
Produktes „Versicherungsschutz“ und
zum anderen an der Tatsache, dass es
für übernommene Versicherungsrisiken
keine Märkte und keine Marktpreise
gibt. Daher muss der Wert für die ver-
sicherungstechnischen Verpflichtungen
anhand eines Modells geschätzt 
werden. 

Nach diesem Modell ist dieser Wert
der Fair Value, den ein Dritter für die
Übernahme der Verpflichtungen aus
dem Versicherungsvertrag mindestens
verlangen würde. Somit entspricht 
der Fair Value einem fiktiven Über-
tragungswert (Current Exit Value). 
Dieser Übertragungswert setzt sich
nach der Vorstellung des IASB aus 
drei Komponenten zusammen:

a. Barwert der erwarteten 
zukünftigen Zahlungsströme
Zur Ermittlung des Barwerts werden
die Erwartungswerte sämtlicher Ein-
und Auszahlungen über den gesamten
Verlauf eines Versicherungsvertrags
mit einem laufzeitabhängigen, risiko-
losen Zinssatz auf den Stichtag 
abdiskontiert. An die Ermittlung des
Erwartungswertes knüpft das IASB
hohe Anforderungen.

b. Risikomarge
Die Risikomarge stellt den Betrag dar,
den ein risikoaverser Dritter zusätzlich
zum Barwert der künftigen Zahlungs-
ströme für die Übernahme eines Ver-
sicherungsvertrags verlangen würde.
Über die genaue Ermittlung der Risiko-
marge, ist noch abschließend zu 
entscheiden.

c. Servicemarge 
Die Servicemarge stellt den Betrag 
dar, den ein Dritter für die Erbringung
von Serviceleistungen für die Über-
nahme eines Versicherungsvertrags
verlangen würde. Beispielsweise ist
hier an die Dienstleistungen als Asset
Manager bei fondsgebundenen Ver-
trägen zu denken. Für welche Dienst-
leistungen eine Servicemarge berechnet
werden muss und wie diese zu ermit-
teln ist, wird im Diskussionspapier des
IASB nicht eindeutig geklärt.

2. Gewinn- und Verlustausweis bei
Vertragsabschluß
Die Ermittlung des Gewinns/Verlusts
aus Versicherungsverträgen wird sich
grundlegend ändern, da die Ermittlung
bereits zum Zeitpunkt des Vertrags-
abschlusses vorgesehen ist und nicht
wie bislang über die gesamte Laufzeit
des Vertrages verteilt wird. In Zukunft
werden Versicherungsunternehmen
vom Barwert der künftigen Prämien
den Barwert der künftigen Leistungen
(entspricht dem Current Exit Value
zuzüglich der Abschlusskosten) abzie-
hen, um den Gewinn/Verlust aus dem
Vertrag im Zeitpunkt des Vertragsab-
schlusses zu ermitteln. Dieser wird
dann ergebniswirksam in der Gewinn-
und Verlustrechnung (GuV) gebucht.

Eine Bewertung der versicherungs-
technischen Verpflichtungen zum 
Current Exit Value sowie der erfolgs-
wirksame Gewinnausweis aus dem
Versicherungsvertrag bei Vertrags-
abschluss werden zukünftig große
Auswirkungen auf die Unternehmen
haben. So sind beispielsweise die
Bewertungsparameter, wie der zur 
Diskontierung zu verwendende Markt-
zins, sehr volatil und die Risikomarge
zur Ermittlung des Current Exit Value
ist nicht frei von subjektiven Einschät-
zungen des Versicherungsunterneh-
mens. Darüber hinaus haben sämtliche
Veränderungen der zugrunde gelegten
Annahmen (z. B. geschätzte Zahlungs-
ströme und -zeitpunkte, Diskontsatz
und Risikomarge) unmittelbare Auswir-
kungen auf das Ergebnis. Sie erhöhen
dementsprechend die Volatilität.



Konzernunternehmen, die börsennotiert
sind oder Wertpapiere an einem orga-
nisierten Markt emittiert haben, sind
gem. § 315 a HGB verpflichtet, ihren
Konzernabschluss nach international
anerkannten Rechnungslegungsstan-
dards (IAS/IFRS) aufzustellen. Freiwillig
kann dies jeder Konzern tun. Von den
Top-50-Versicherungsunternehmen in
Deutschland sind nur fünf verpflichtet,
ihre Konzernabschlüsse nach IAS/IFRS
aufzustellen: die Allianz, die Münchner
Rück, die AMB Generali, die W&W
sowie die Hannover Rück. 

Dennoch bilanzieren inzwischen ca.
60% der Top-50 nach internationalen
Rechnungslegungsstandards – und
diese Zahl nimmt weiter zu. Eine
Umstellung auf IAS/IFRS bietet u.a.
eine Reihe von Vorteilen, die im 
nachfolgenden näher erläutert und
begründet wird.

Unternehmen die ihren Jahresabschluss
nach IAS/IFRS aufstellen:
a) können Anforderungen von 

Solvency II leichter erfüllen
b) können ihr Unternehmen einfacher

auf der Basis von Marktbewertun-
gen steuern 

c) haben deutliche Vorteile bei der
Umsetzung des Bilanzrechts-
modernisierungsgesetzes (BilMoG) 

a) Vorteile bei der Erfüllung der
Anforderungen von Solvency II
57% Unternehmen (8 von 14) in 
unserer Studie, die noch nach HGB
bilanzieren, planen eine freiwillige
Umstellung ihrer Rechnungslegung
spätestens bis zur Einführung von 
Solvency II im Jahre 2012. Vorteile 
bei der Erfüllung der Solvency II-
Anforderungen durch einen Jahres-
abschluss nach IAS/IFRS erwarten
87% aller Studienteilnehmer. 

Die größten Vorteile einer Umstellung
auf IFRS sehen 72% der Teilnehmer 
in einer verbesserten Datenqualität;
gleichzeitig betrachten 88% die Ver-
besserung der Datenbasis als eine der
größten Herausforderungen bei der
Umsetzung von Solvency II. 

Auch Zeit- und Kostenvorteile erhoffen
63% bzw. 55% der Befragten, wenn
sie bei der Erfüllung der Solvency II
Anforderungen auf IAS/IFRS zurück-
greifen können (siehe Abb. 11).

b) Unternehmenssteuerung auf der
Basis vom Marktbewertungen
Die Unternehmenssteuerung wird –
nicht zuletzt wegen der zunehmenden
Komplexität des regulatorischen 
Rahmens – künftig häufig auf ökono-
mischer Basis erfolgen.7 Hierfür ist ein
angemessenes Zahlenwerk notwendig. 

Exkurs
Immer mehr Unternehmen werden 
ihre Rechnungslegung freiwillig 
auf IFRS umstellen.
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7 Möglich sind auch „parallele“ Unternehmenssteuerungssysteme, um je nach Anforderung zwischen HGB, 
IFRS und ökonomischer Steuerung wechseln zu können. 



Auch wenn die internationalen 
Rechnungslegungsstandards keinen
Full-Fair-Value-Ansatz darstellen 
(z. B. werden Darlehen der IAS 39 
Kategorie „Loans and Receivables“ 
zu fortgeführten Anschaffungskosten
und nicht zum Zeitwert bewertet), so
sind sie doch der Bilanzierungsrahmen, 
der dem ökonomischen Ansatz am
nächsten kommt. Mit der Phase II des
IFRS 4 werden künftig auch Marktwerte
für die versicherungstechnischen Ver-
bindlichkeiten vorliegen. 

Genau hierin sieht die Mehrheit der
Studienteilnehmer (61%) für inter-
national tätige Versicherer mit aus-
ländischen Tochterunternehmen zum
ersten Mal die Möglichkeit, eine 
konzerneinheitliche, vollständige 
und kostengünstige Unternehmens-
steuerung auf der Basis von Markt-
bewertungen zu realisieren. 

Bei der Einführung des IFRS 4 war 
den Bilanzierenden noch erlaubt, ihre
damalige Bilanzierungspraxis bezüg-
lich der versicherungstechnischen 
Verpflichtungen weitestgehend beizu-
behalten. Daher konnte es sein, dass 
in der Konzernbilanz auf der Passiv-
seite verschiedene Rechnungslegungs-
normen zum Ansatz kommen, die eine
einheitliche Unternehmenssteuerung
deutlich erschweren, (wie z. B. bei der
Assicurazioni Generali in Italien). 

c) Vorteile bei der Umsetzung des 
BilMoG
Neben den in dieser Studie unter-
suchten Bereichen der Regulierung
steht den Unternehmen zusätzlich 
ab 2009 noch die Modernisierung des
deutschen Bilanzrechts (HGB) bevor.
Eines der Ziele dieser Gesetzesinitia-
tive ist die Verbesserung der Aussage-
kraft des handelsrechtlichen Jahres-
abschlusses durch eine inhaltliche
Annäherung an die IAS/IFRS. 

Um zu einer aussagekräftigeren 
Bilanzierung von Einzel- und Konzern-
abschlüssen nach HGB zu kommen,
wird in verschiedenen Bereichen mehr
Aufwand bei der Bilanzierung erforder-
lich sein. Beispielhaft seien eine dem
Marktwert nähere Bewertung und
Abdiskontierung von Pensionsrück-
stellungen sowie die Einbeziehung von
Zweckgesellschaften in den Konzern-
abschluss genannt. Unternehmen, die
heute bereits nach IAS/IFRS bilanzieren,
werden sich in vielen Bereichen bei
der Umsetzung des BilMoG deutlich
leichter tun, da bestimmte Daten schon
vorliegen und Bewertungsmethoden
durch die internationale Rechnungs-
legung bereits angewendet werden. 

Abbildung 11: Vorteile von IAS/IFRS Bilanzierung bei Solvency II

Drei Viertel der Unternehmen erwarten Vorteile hinsichtlich der Datenqualität auf
der Basis von IFRS 4

In welchen der folgenden Bereiche erwarten Sie Vorteile bei der Aufstellung der Solvency II Bilanz auf IAS/IFRS, insbesondere in der Versicherungstechnik 
auf IFRS 4, zurückgreifen zu können?

Kosten

Zeit

Datenqualität

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008
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59%

67%

75%
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Die Bereitstellung einer ausreichenden
Datenbasis ist Grundvoraussetzung 
für die Anpassung von Unternehmens-
steuerung, Produktlandschaft und Kapi-
talanlagestrategie. 88% der Studien-
teilnehmer stufen diese Aufgabe als
besonders anspruchsvoll ein. Für eine
erfolgreiche Umsetzung ist für 80%
der Befragten das Know-how der Mit-
arbeiter entscheidend (Siehe Abb. 12).

5.3 Solvency II

5.3.1 Einführung 
Solvency II ist das zurzeit am meisten
diskutierte und bedeutendste Projekt
der EU-Kommission in der Versiche-
rungswirtschaft. Ziel ist die grundle-
gende Reform des Versicherungsauf-
sichtsrechts in Europa, insbesondere
der Vorschriften für die Eigenmittel-
ausstattung von Versicherungsunter-
nehmen (Solvabilitätsvorschriften). 

Am 10. Juli 2007 hat die Europäische
Kommission dem Europäischen Parla-
ment und Rat einen Vorschlag für eine
Solvency II-Rahmenrichtlinie vorge-
legt. Die Verabschiedung dieser Richt-
linie ist für Ende 2008 geplant. 

Nach Erlass der Durchführungsbestim-
mungen wird Solvency II dann voraus-
sichtlich ab 2012 in den Ländern der
EU umgesetzt. 

Für die Umsetzung von Solvency II in
den Unternehmen sind nach Angaben
unserer Studienteilnehmer vornehmlich
das Risikomanagement (31%), das
Aktuariat (21%), das Controlling (20%)
und die Unternehmensentwicklung/-
steuerung (10%) verantwortlich, wobei
auch Mehrfachnennungen möglich
waren. Solvency II hat unternehmens-
weite Bedeutung; daher sind in seine
Umsetzung mehr Abteilungen und
Bereiche eingebunden als bei allen
anderen Regulierungsänderungen.

5.3.2 Überblick Auswirkungen von
Solvency II 
Solvency II ist die Regulierungsinitia-
tive mit den absehbar größten Aus-
wirkungen auf die Versicherungswirt-
schaft in Deutschland. Wichtig war
uns daher, zu erfahren, in welchen
Themenbereichen die Branche die
größten Auswirkungen erwartet 
(Siehe Abb. 13).

Ähnlich wie bei IFRS 4 Phase II erwar-
ten mehr als zwei Drittel der Studien-
teilnehmer moderate bis deutliche
Auswirkungen auf die Unternehmens-
steuerung (87%), die Produktland-
schaft (73%) und die Kapitalanlage-
strategie (69%). 

Spartenspezifisch werden wiederum
von deutlich mehr Lebensversicherern
(80%) als Sachversicherern (53%) die
Auswirkungen auf die Kapitalanlage-
strategie relativ hoch (moderat bis
deutlich) eingeschätzt.

Bemerkenswert ist, dass mehr Lebens-
versicherer durch die Einführung von
Solvency II deutliche Auswirkungen
auf ihre Produkte erwarten (80%) als
die Sachversicherer (61%). Gründe
hierfür können in der langen Laufzeit
der Verträge und dem daraus resultie-
renden größeren „Hebeleffekt“ liegen
sowie in der größeren Unsicherheit
über die künftige Entwicklung der lang-
fristig angelegten Lebensversicherungs-
produkte.
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In welchen Bereichen sehen Sie für die Unternehmen bei der Einführung von IFRS 4 die größten Herausforderungen?

Unsicherheit über künftige Entwicklungen 
und Auswirkungen

IT-Architektur

Fach-Know-how der Mitarbeiter

Ausreichende Datenbasis

Anpassung des Bilanzierungs-/ 
Bewertungsprozesses

Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008
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Abbildung 12: Herausforderungen bei der Umsetzung der Phase II von IFRS 4

Die größten Herausforderungen liegen in der Anpassung der Bewertungsprozesse
und der Bereitstellung einer Datenbasis mit ausreichend historischen Informationen.



Hintergrund

Die Europäische Kommission arbeitet
seit geraumer Zeit an einer umfassen-
den Neuordnung des Aufsichtssystems
für Versicherungsunternehmen. 2001
begann das Projekt Solvency II und 
im Juli 2007 wurde ein Entwurf der
Solvency II-Rahmenrichtlinie veröffent-
licht, die bis 2009 verabschiedet 
werden soll. 

2010 soll Solvency II offiziell in Kraft
treten. Mit einer endgültigen Umset-
zung in den Mitgliedstaaten ist im
Jahre 2011 zu rechnen. Solvency II
wird die Versicherungsaufsicht in
Europa grundlegend neu ordnen und
basiert – in Anlehnung an Basel II im
Bankenbereich – auf einem 3-Säulen-
Konzept. 

Säule I befasst sich mit den quanti-
tativen Anforderungen. Die Eigen-
kapitalanforderungen Solvency capital
requirement (SCR) und Minimal capital
requirement (MCR) müssen ermittelt
werden: Entweder mittels eines euro-
päischen Standardmodells oder über
ein individuelles, von der Aufsicht zu
genehmigendes Modell auf Basis
marktwertorientierter Daten und
quantifizierbarer Risiken. 

Säule II stellt verstärkt qualitative
Anforderungen rund um die Risiko-
managementprozesse und internen
Kontrollsysteme. Diese Anforderungen
werden in Deutschland durch die 
Einführung der MaRisk bereits vor-
zeitig umgesetzt. 

Säule III schließlich befasst sich 
mit Offenlegungspflichten und Markt-
transparenz und legt fest, wie Ver-
sicherungsunternehmen an Aufsichts-
behörden berichten sollen und welche
Angaben veröffentlicht werden müssen
(Risikoberichterstattung). 
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Abbildung 13: Auswirkungen von Solvency II 

Von Solvency II erwartet der Markt deutlich steigende Anforderungen an die
Unternehmenssteuerung. Produkte und Kapitalanlagestrategie besonders der
Lebensversicherer sind stark betroffen.

Auf welche der folgenden Themenbereiche wird das Solvency II Regime Auswirkungen haben?

Konsolidierungsdruck 

Preis-/Prämiengestaltung 

Kapitalanlagestrategie

Produktlandschaft 

Unternehmenssteuerung (KPI's) 

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008
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*Markt: alle Studienteilnehmer inkl. Rückversicherungsgesellschaften und Konzernholdings.



5.3.3 Herausforderungen durch 
Solvency II
Solvency II hat Auswirkungen auf 
das gesamte Unternehmen, die über
den Bereich des Risikomanagements
hinausgehen. Wir wollten daher 
wissen: „In welchen Bereichen sehen
Sie für Ihr Unternehmen die größten
Herausforderungen bei der Umsetzung
von Solvency II?“ (Siehe Abb. 14)

Die größten Herausforderungen liegen
für die Studienteilnehmer in der Ent-
wicklung eines Modells zur Berech-
nung des Solvenzkapitals (92% der
Befragten), in der Bereitstellung der
erforderlichen Daten sowie deren 
Qualität (88% der Antworten) und in
dem notwendigen Fach-Know-how 
der Mitarbeiter (88% der Teilnehmer). 
Diese Aufgaben sind eng miteinander
verknüpft und nicht adhoc lösbar.
Zusätzlich werden die Auswirkungen
von Solvency II auf die Produktland-
schaft und die Kapitalanlagestrategie
von einer Mehrheit der Unternehmen
(73% bzw. 69% aller Teilnehmer) als
eine besondere Herausforderung bei
der Umsetzung gesehen.8

Als strategische Chance begreifen
63% der Studienteilnehmer, dass im
neuen Aufsichtsregime voraussichtlich
keine quantitativen Beschränkungen
im Kapitalanlagebereich mehr bestehen
werden (Wegfall von Streuungs-/
Mischquoten). Hieraus könnten sich
beispielsweise für einzelne Marktteil-
nehmer Möglichkeiten zum Ausbau
von spezifischen Asset-Klassen (z. B.
Hedge-Fonds) oder zur gezielten Über-
nahme bestimmter Risikopositionen
ergeben.

5.4 Mindestanforderungen
an das Risikomanagement
(MaRisk)

5.4.1 Einführung
Das Thema Risikomanagement und
MaRisk ist spätestens seit der Verab-
schiedung des Gesetzes zur Kontrolle
und Transparenz im Unternehmens-
bereich (KonTraG, 1998) für viele
Unternehmen auf der Tagesordnung.
Aufbauend auf den Vorarbeiten zur
Erfüllung des KonTraG sind in einigen
Unternehmen die von den MaRisk

gestellten Anforderungen bereits
heute gelebte Praxis. Da die Einfüh-
rung der MaRisk und ihre verbindliche
Umsetzung bis Ende 2008 einer vor-
gezogenen Umsetzung der Säule II von
Solvency II entsprechen, ist eine enge
Verzahnung von Solvency II-Projekten
und MaRisk unvermeidlich. 

Daher ist es nicht überraschend, dass
bei der Umsetzung der MaRisk in den
Unternehmen vornehmlich die gleichen
Abteilungen/Einheiten involviert sind,
wie bei Solvency II: das Risikomanage-
ment (43%), das Controlling (26%)
und das Aktuariat (11%).

Das Aktuariat ist weniger prominent
im Projekt vertreten als bei den übrigen
Solvency II-Aufgaben zu Säule I und III.
25 Unternehmen binden das Aktuariat
in die Solvency II Vorhaben ein (51%)
während es bei MaRisk lediglich 10
(20%) anführten.
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In welchen Bereichen sehen Sie für Ihr Unternehmen bei der Einführung von Solvency II die größten Herausforderungen?

Entwicklung eines optimierten Produkt-
portfolios unter dem Blickwinkel der Solvenz-
kapitalanforderungen

Entwicklung einer optimierten Rückversiche-
rungsstrategie unter dem Blickwinkel der 
Solvenzkapitalanforderungen

Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Optimierung der Asset Allocation unter dem 
Solvency II Regime (optimaler Rendite-
Risiko-Mix)

Fach-Know-how der Mitarbeiter

Qualität und Quantität der Datenbasis

Entwicklung eines vollständigen bzw. partiellen 
Modells zur Berechnung des Solvenzkapitals

61% 

63%

69%

88%

88%

92%

Abbildung 14: Herausforderungen bei der Umsetzung von Solvency II

Die Entwicklung der Datenmodelle für das Solvenzkapital, die Qualität der Daten
und das zur Verfügung stehende Know-how machen den Versicherern Sorgen.

8 vgl. Abbildung 13: Auswirkungen von Solvency II



27

Auf welche der folgenden Themenbereiche werden die MaRisk Auswirkungen haben?

Konsolidierungsdruck

Preis-/Prämiengestaltung

Produktlandschaft

Kapitalanlagestrategie

Unternehmenssteuerung (KPI's)

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

23%

25%

31%

35%

63%

Abbildung 15: Auswirkungen von MaRisk

MaRisk wird sich auf die Unternehmenssteuerung auswirken – weniger Einfluss
wird in anderen Themenbereichen erwartet.

Hintergrund

Die 9. Novelle des VAG, verabschiedet
am 15. November 2007, stellt mit Ein-
führung des § 64a VAG den Übergang
zu einer verstärkt prinzipienbasierten
Beaufsichtigung von Versicherungs-
unternehmen dar und ist der erste
große Schritt in Richtung Solvency II-
Regime. 

Im Sommer/Herbst 2008 ist mit einem
Rundschreiben des BaFin zu rechnen,
das die Regelungen des § 64a VAG, 
die sog. Mindestanforderungen an 
das Risikomanagement für Versiche-
rungen (MaRisk), konkretisiert. Diese
sind für die deutschen Versicherungs-
unternehmen praktisch vorweggenom-
mene Anforderungen der 2. Säule von 
Solvency II. Die frühe Einführung der
Anforderungen soll der Versicherungs-
wirtschaft ausreichend Zeit geben,
sich auf die kommenden Aufsichts-
standards des europäischen Solvency
II-Regimes vorzubereiten. 

Wesentliche Eckpfeiler eines ange-
messenen Risikomanagements sind: 
• eine auf die Steuerung des Unter-

nehmens abgestimmte Risiko-
strategie,

• die Sicherstellung der Überwachung
und Kontrolle von wesentlichen
Abläufen durch eine angemessene
Aufbau- und Ablauforganisation,

• ein geeignetes internes Steuerungs-
und Kontrollsystem, einschließlich
eines Risikotragfähigkeitskonzeptes,
angemessener Risikoprozesse, einer
ausreichenden Kommunikation
sowie einer aussagefähigen Bericht-
erstattung,

• die Einbindung der internen
Revision, als prozessunabhängigem
Überprüfungsorgan.

Darüber hinaus fordert der Gesetzge-
ber eine für Dritte nachvollziehbare
Dokumentation. Die MaRisk sind durch
die Versicherungsunternehmen bis
Ende 2008 umzusetzen. Lediglich 
für kleine Unternehmen bestehen ver-
längerte Umsetzungsfristen sowie
bestimmte Erleichterungen. Durch die
neuen Anforderungen verlangt der
Gesetzgeber erstmalig ein angemesse-
nes Risikomanagement als Teil einer
ordnungsgemäßen Geschäftsorganisa-
tion von Versicherungsunternehmen.
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In welchen Bereichen sehen Sie für Ihr Unternehmen bei der Einführung von MaRisk die größten Herausforderungen?

Aufbauorganisation

Ablauforganisation

Risikoanalyse

Unsicherheit bezüglich der weiteren 
Entwicklung der MaRisk

Limitsystem

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Berichterstattung

Dokumentation

Risikobewertung

Risikotragfähigkeitskonzept

Riskosteuerung/-überwachung

Umsetzungsressourcen

Risikostrategie
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Abbildung 16: Herausforderungen durch MaRisk

Die Knappheit von Umsetzungsressourcen und die Konzeption von Strategien und
Steuerungssystemen werden möglicherweise zu Engpässen führen.



Unseres Erachtens liegt das daran,
dass MaRisk den besonderen Schwer-
punkt auf Risikosteuerung (Risikostra-
tegie, Risikotragfähigkeitskonzepte),
Prozesse und qualitative Risikobewer-
tung legt. Quantitative Modellierungen
zur Ermittlung des Risikokapital-
bedarfs stehen nicht im Mittelpunkt
der MaRisk. 

5.4.2 Überblick: Auswirkungen der
MaRisk
Die MaRisk zielen auf die Verbesse-
rung des qualitativen Risikomanage-
ments von Versicherungsunternehmen
und haben daher Auswirkungen auf
viele Bereiche. Wir haben gefragt,
welche Themenbereiche besonders
betroffen werden (siehe Abb. 15).

Im Vergleich zu den anderen Regula-
torien erwarten die Befragten von 
den MaRisk insgesamt geringe Aus-
wirkungen. Nur die Unternehmens-
steuerung scheint aufgrund des gefor-
derten Nachweis der Berücksichtigung
des Risikomanagement in Entschei-
dungsprozessen stärker betroffen zu
sein. 63% der Befragten erwarten hier
spürbare Auswirkungen.

Unsere Meinung: 
Der zweiten Säule von Solvency II
kommt im Rahmen der Genehmigung
interner Modelle durch die Aufsichts-
behörden eine große Bedeutung zu.
Daher vermuten wir, dass die Bedeu-
tung der MaRisk tendenziell unter-
schätzt wird. Gerade die Erfahrungen
im Bankensektor haben gezeigt, dass
eine Vielzahl von Aufsichtsvermerken
und Nachbesserungen auf diese
Säule II entfallen. 

5.4.3 Herausforderungen der Umset-
zung der MaRisk
Auch wenn aufgrund der bereits beste-
henden gesetzlichen Anforderungen an
ein angemessenes Risikomanagement
bei den Versicherungsunternehmen in
Deutschland schon eine Basis vorhan-
den ist, so werden doch mit den MaRisk
weitere Anforderungen zu berücksich-
tigen sein. Daher haben wir die Unter-
nehmen gefragt, welche Herausforde-
rung sie im Rahmen der Einführung
der MaRisk sehen (Siehe Abb. 16).

Das Ergebnis fällt hier überaus deutlich
aus: Die Einführung der MaRisk wird
in nahezu allen betroffenen Bereichen
(ausgenommen Ablauf- und Aufbau-
organisation) als größere Herausfor-
derung angesehen. Trotz KonTraG und
der Weiterentwicklungen des Risiko-
managements sehen 82% der Befrag-
ten in der Formulierung einer Risiko-
strategie – als einem integralen
Bestandteil der Geschäftsstrategie –
eine noch ungelöste, anspruchsvolle
Aufgabe. Die Risikostrategie gibt Aus-
kunft, welche Risiken eingegangen
werden sollen. Gleichzeitig müssen
Risikoausmaß und Zeithorizont zur
Risikobewältigung für alle wesent-
lichen Risiken beschrieben werden. 
Die zur Erfüllung von KonTraG erstell-
ten Risikohandbücher werden ggf. eine
Basis für Risikostrategie, Risikotrag-
fähigkeit und das Risiko-Controlling
bieten. 

Die unternehmensinternen Ressourcen
zur Umsetzung der MaRisk werden zu
einem Engpass. Diese Gefahr sehen
drei Viertel der Studienteilnehmer. Vor
allem in der Implementierungsphase
wird es zu einem hohen Ressourcen-
bedarf kommen, der das ganze Unter-
nehmen betrifft, von der Unterneh-
mensführung bis in die operativen
Geschäftseinheiten hinein. 

Verschärft wird dieses Problem
dadurch, dass viele Mitarbeiter in
andere Projekte (z. B. die Umsetzung
der VVG-Reform) gebunden sind.
Daher muss diese spezielle Herausfor-
derung bei der Planung langfristig und
angemessen berücksichtigt werden.

Eine weitere Herausforderung erwar-
ten 74% der Befragten in der Risiko-
steuerung und -überwachung. Künftig 
müssen alle wesentlichen Risiken –
und nicht nur, wie nach KonTraG, die
bestandsgefährdenden unter ihnen –
nachweisbar überwacht und gesteuert
werden. 

Dies bedeutet, dass zukünftige Risiko-
managementsystem muss nicht nur
die Risiken systematisch erfassen
(Identifikation, Analyse und Bewer-
tung), sondern auch auf die Vermin-
derung, Vermeidung oder den Transfer
von Risiken ausgerichtet werden.
Zusätzlich müssen künftig die Maß-
nahmen des Unternehmens, mit denen
es auf drohende Risiken reagiert, fester
Bestandteil des Risikomanagement-
systems werden. 

Die Bedeutung des Risikomanage-
ments wird erheblich zunehmen. 
Versicherungsunternehmen müssen
daher dieses Thema im gesamten
Unternehmen durchgehend verankern.
Risikomanagement wird zukünftig 
von strategischer Relevanz für die
Unternehmen sein und wesentlich 
zur Absicherung und Steigerung der
Profitabilität beitragen. 
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Vor diesem Hintergrund haben wir 
die Unternehmen befragt, wie stark
verschiedene Aspekte eines unterneh-
mensweiten Risikomanagements bei
ihnen ausgeprägt sind (siehe Abb. 17).

Obwohl offenbar in den wenigsten
Unternehmen eine ausformulierte 
Risikostrategie vorliegt (für 82% eine
noch zu bewältige Herausforderung),
empfindet dennoch die Mehrheit der
Befragten das Risikobewusstsein in
den operativen Einheiten, die Risiko-
kultur sowie die Offenheit der Risiko-
kommunikation als überdurchschnitt-
lich ausgeprägt. 

Interessanterweise und im Widerspruch
dazu werden der Informationsstand
der Mitarbeiter in Bezug auf MaRisk
und ein einheitliches Risikoverständnis
als weit weniger ausgeprägt beurteilt.

Unsere Meinung: 
Das Risikomanagement nach MaRisk
steckt bei den meisten Unternehmen
noch in den Kinderschuhen. Eine
Risikostrategie fehlt weitgehend und
das gering ausgeprägte einheitliche
Risikoverständnis wird von der Hälfte
aller Teilnehmer bemängelt.

5.5 Überschneidungen und
„Best-Practice“-Umsetzung

Ein besonders wichtiges Thema für 
die Versicherungsbranche ist die Auf-
deckung von Wechselwirkungen der
verschiedenen Regularien und die
Identifikation von Überschneidungen
bei der Umsetzung in ihren verschie-
denen Änderungsbereichen. Hierzu
wurden die Studienteilnehmer in
einem gesonderten Abschnitt befragt.

Zunächst wollten wir die fachlichen
Voraussetzungen für eine erfolgreiche
Umsetzung einschätzen und baten 
die Versicherungsunternehmen das
Know-how ihrer Fachabteilungen zu
den vier von uns untersuchten Regu-
larien zu bewerten (siehe Abb 18).

In etwa jedem vierten Unternehmen
haben die Fachabteilungen kein aus-
reichendes Know-how bezüglich 
IFRS 4 (28%) und MaRisk (25%). Für
Solvency II mangelt es daran in jedem
fünften Versicherungsunternehmen
(18%). Diese Einschätzung trifft vor-
nehmlich die kleineren und mittleren
Unternehmen, die an der Studie 
teilgenommen haben. Die großen 
Versicherungsunternehmen verfügen
meist über Experten-Know-how. 

Um die Wechselwirkungen und Über-
schneidungen der Themenbereiche 
zu identifizieren, hat Accenture die
Studienteilnehmer nach inhaltlichen
Überschneidungen/Wechselwirkungen
befragt: „Wo sehen Sie die größten
inhaltlichen Überschneidungen/
Wechselwirkungen zwischen den 
regulatorischen Veränderungen?“ 

Die Beantwortung dieser Frage ergab
zwei klare Tendenzen. Zum einen 
werden deutliche Überschneidungen
von Solvency II und MaRisk (87% der
Teilnehmer) gesehen. Dies bestätigt
unsere Erwartungen, da MaRisk die
vorgezogene Umsetzung der Säule II
von Solvency II ist. 
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Abbildung 17: Ausmaß der Ausprägung von MaRisk Themen

Gibt es ein ausgeprägtes Risikobewusstsein bei fehlendem einheitlichen Risiko-
verständnis und wenig oder gar nicht ausgeprägtem Informationsstand der 
Mitarbeiter?

In welchem Umfang sind die folgenden MaRisk Themenbereiche in Ihrem Unternehmen ausgeprägt?

Einheitliches Risikoverständnis

Informationsstand der Mitarbeiter

Offene Risikokommunikation

Risikokultur im Unternehmen

Risikobewußtsein in operativen Einheiten

Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008
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50%

54%

65%
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74%



Zum anderen erkennen 86% der
Befragten deutliche Überschneidungen
in den Umsetzungen von IFRS 4 und
Solvency II. Nur einige wenige Unter-
nehmen stellten Überschneidungen
bzw. Wechselwirkungen zwischen 
der VVG-Reform und den anderen
Bereichen fest. 

Sind Überschneidungen in den Umset-
zungsbereichen erkannt, wäre der
folgerichtige Schritt die Bündelung des
Aufwandes, um möglichst viele über-
lappende Anforderungen einmalig und

kosteneffizient zu erfüllen. Wir haben
daher die Studienteilnehmer nach
ihrer Meinung zu einer integrierten/
gemeinsamen Umsetzung der neuen
Vorgaben befragt (siehe Abb. 19). 

Ungefähr 2/3 der befragten Unterneh-
men sehen eine integrierte Umsetzung
als vorteilhaft an. Die anderen 33%,
die keinen Vorteil sahen, waren vor-
nehmlich kleine Versicherungsunter-
nehmen oder Tochterunternehmen
großer Konzerne. 

In den häufigsten Fällen setzen 
die Unternehmen Maßnahmen im
Zusammenhang mit Solvency II und
MaRisk integriert um, die die meisten
Überschneidungen aufwiesen. Keines
der befragten Unternehmen ging
jedoch alle Regulierungsthemen
zusammen an. 

Lediglich 42% der befragten Ver-
sicherungsunternehmen gaben an,
überhaupt Projekte integriert durch-
zuführen. 
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Abbildung 18: Vorhandenes Know-how in den Fachabteilungen

Nur für die Umsetzung der VVG-Novelle scheint ausreichendes Know how bei 
den kleineren und mittelgroßen Versicherungsunternehmen vorhanden zu sein.

Abbildung 19: Vorteilhaftigkeit einer integrierten/gemeinsamen Umsetzung

Bitte bewerten Sie, wie breit das Know-how zur Bewältigung der regulatorischen Herausforderungen in den Fachabteilungen
Ihres Unternehmens vorhanden ist

IFRS 4

VVG-Novelle

Solvency II

MaRisk

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008
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21% 51% 28%

43% 55% 2%

35% 47% 18%

23% 52% 25%

Experten Know-how Ausreichend vorhanden Unzureichend vorhanden

Ist eine integrierte/gemeinsame Umsetzung von regulatorischen Veränderungen aus Ihrer Sicht vorteilhaft?

0% 20% 40% 60% 80% 100%

67%Ja

33%Nein

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008

Zwei Drittel befürworten integrierte Projekte – aber nur 42% der befragten 
Versicherungsunternehmen halten sich bei der Durchführung daran.



Die Art der Steuerung der Projekte
bestimmt maßgeblich die Effizienz
einer integrierten Umsetzung und 
die Nutzung der Wechselwirkungen
zwischen den verschiedenen Bereichen
– und nicht zuletzt den Abstimmungs-
aufwand. Daher war es für uns wichtig
zu erfahren, auf welcher Ebene die
einzelnen Themenbereiche gesteuert
und organisiert werden (siehe Abb. 20). 

Während die Umsetzung der Themen-
bereiche IFRS 4 (84%) , Solvency II
(82%) und MaRisk (72%) in den 
meisten Fällen von der Konzernzen-
trale aus gesteuert werden, erfolgt 
die Umsetzung der VVG-Reform
ausgewogen zentral und dezentral 
auf Ebene der Tochtergesellschaften. 

Größe und Komplexität der befragten
Unternehmen haben einen direkten
Einfluss auf den gewählten Umset-
zungsansatz. Je komplexer Unterneh-
men aufgestellt sind, desto größer 
der Abstimmungsaufwand, was sich
beispielsweise darin zeigte, dass insbe-
sondere große Versicherungskonzerne
den Fragebogen zu dieser Studie von
mehreren Stellen bearbeiten ließen.

Ferner gab es Rückmeldungen, dass
z. B. die Ansprechpartner für die 
Themenbereiche nicht bekannt waren
oder an unterschiedlichen Standorten
saßen, so dass eine Abstimmung nicht
bzw. nur schwer möglich war. Hin-
gegen konnten kleine und mittelgroße
Versicherungsunternehmen deutlich
schneller antworten. 

Die Überschneidungen und Wechsel-
wirkungen zwischen den einzelnen
Themenbereichen führen geradewegs
zu der Frage, ob ein ausreichender
fachlicher Erfahrungsaustausch 
zwischen den Verantwortlichen 
dieser Themenbereiche stattfindet
(siehe Abb. 21).

Ungefähr 70% der Unternehmen
bewerten den Erfahrungsaustausch
zwischen den Umsetzungsprojekten 
in ihren Unternehmen als ausreichend.
Um so überraschender ist es, daß sich
über 80% lediglich unregelmäßig, 
d.h. nicht standardisiert (z. B. über eine
Gesamtsteuerung) austauschen. Bei
der Auswertung der Ergebnisse fiel
auf, dass Tochtergesellschaften großer
Konzerne den Erfahrungsaustausch
deutlich schlechter als die jeweiligen
Mutterkonzerne bewerteten. 
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Abbildung 20: Steuerung der Veränderungen in den Unternehmen

Die Umsetzung der VVG-Novelle erfolgt weit weniger durch die Konzernzentralen
als die Umsetzung der anderen Regularien.

Von wo aus wird die Umsetzung der regulatorischen Veränderungen in Ihrem Unternehmen gesteuert/gemanaged/organisiert?

MaRisk

Solvency II

IFRS 4

VVG-Novelle

Anteil der Befragten in %Quelle: Accenture 2008

Konzernweite/zentrale Organisation In den einzelnen Unternehmen/dezentrale Organsiation
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Abbildung 21: Austausch/Erfahrungsaustausch zwischen den Umsetzungs-
projekten

Top down wurden die Erfahrungsaustausche weit besser beurteilt als Bottom up.
Insgesamt 30% der Befragten fanden ihren Informationsaustausch (stark) 
verbesserungsbedürftig.

Findet in Ihrem Hause ein fachlicher Austausch/Erfahrungsaustausch zwischen den Umsetzungsprojekten von VVG – Solvency II – MaRisk – IFRS 4 statt?

Regelmäßiger und intensiver Austausch

Unregelmäßiger, aber ausreichender Austausch

Unregelmäßiger und verbesserungswürdiger 
Austausch

Es findet kein Austausch statt

Anteil der Befragten in % Quelle: Accenture 2008
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6.1 Unsere Ergebnisse in
der Übersicht

Die untersuchten Regularien und
Gesetzesänderungen verursachen 
eine Reihe von Veränderungen in der
deutschen Versicherungswirtschaft.
Wir kommen durch unsere Analyse 
zu fünf wesentlichen Ergebnissen, 
die Versicherungsunternehmen und 
Verbraucher betreffen:

1. Die neuen Regeln bedeuten für die
Versicherer eine massive Veränderung
der Bedeutung wesentlicher Unter-
nehmensfunktionen. 
Die Veränderungen der Unternehmens-
funktionen werden in einen erhöhten
Informationsbedarf münden. Daraus
resultieren vor allem höhere Kosten
und sehr hohe Anforderungen an die
IT, insbesondere bei der Bereitstellung
qualitativ hinreichender Daten.

2. Die Maßnahmen zur Umsetzung
erfolgen getrennt und weitgehend
unkoordiniert. 
Nur 42% der Unternehmen führen
integrierte Projekte durch. Dies erstaunt
umso mehr, da die Versicherer den Wert
einer koordinierten Umsetzung durch-
aus sehen – scheinbar jedoch bei der
Integration vor deren Komplexität
zurückschrecken.

3. Bei der Umsetzung dominiert 
operatives Handeln statt strate-
gischem Vorgehen.
Die Branche beschränkt sich auf die
bloße Erfüllung von Compliance-
Vorgaben, statt die Chancen eines sich
verändernden Umfeldes zu ergreifen,
z. B. durch die Selektionsmöglichkeiten
der ökonomisch werthaltigsten
Geschäfts- und Produktsegmente oder
durch eine Weiterqualifizierung des
Vertriebes.

4. Der Aufwand für die Umsetzung
wird deutlich unterschätzt. 
Im Vergleich zum tatsächlich ange-
fallenen Aufwand vergleichbarer 
Projekte im Bankenumfeld, glauben
viele Versicherer mit bis zu 80% 
weniger Aufwand auszukommen.

5. Die erhöhten Anforderungen der
Regularien und Gesetzesänderungen
werden letztendlich die Versiche-
rungsnehmer belasten. 
Versicherungsnehmer werden ihren
verbesserten Verbraucherschutz selbst
teuer bezahlen müssen, sei es durch
höhere Prämien oder Überwälzung 
von Risiken und damit schlichtweg
weniger Versicherungsschutz.

34

6. Ergebnisse und Schlussfolgerungen
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6.2 Analysen und Hand-
lungsempfehlungen für 
Versicherungsunternehmen

Im Folgenden skizzieren wir die
Analyseergebnisse und verbinden sie
mit konkreten Handlungsempfehlungen,
wie Versicherungsgesellschaften die
Chancen der ohnehin anstehenden
Veränderungen für sich nutzen können.

6.2.1 Massive Veränderungen 
wesentlicher Unternehmensfunktionen 

6.2.1.1 Unsere Analyse
Ein verbesserter Verbraucherschutz 
hat für die Anbieter von Versiche-
rungsschutz massive Auswirkungen in
drei Bereichen:
a) Deutlich steigende Kosten für 

Risikomanagement, IT, und Unter-
nehmenssteuerung

b) Eine Verschiebung der Bedeutung
wesentlicher Unternehmens-
funktionen

c) Hohe Anforderungen an Datenbasis
und Datenqualität 

a) Deutlich steigende Kosten
Unsere Studie zeigt, dass verschiedene
Faktoren die Kosten erhöhen werden.
Zum einen sind dies die einmaligen
Implementierungskosten, die für jeden
der vier in dieser Studie betrachteten
Änderungsbereiche - weitestgehend
unabhängig von der Unternehmens-
größe – mindestens im einstelligen
Millionen-Euro-Bereich liegen werden. 

Ferner wird die laufende Erfüllung der
Anforderungen zusätzlich Ressourcen
binden und (mehr) Mitarbeiter mit
speziellem Fachwissen erfordern. Die
laufenden Umsetzungskosten können
sich selbst bei kleinen Unternehmen
schnell auf einige hunderttausende
Euro pro Jahr summieren und treiben
die Verwaltungskostenquoten dauer-
haft in die Höhe.

Darüber hinaus erwarten wir steigen-
den Schadenzahlungen, insbesondere
wegen der Aufgabe des „Alles-oder-
Nichts-Prinzips“ (vgl. Abb. 7: Verän-
derung von Schadenzahlungen). 

Zusammengefasst: Die Bereitstellung
der Dienstleistung „Versicherungs-
schutz“ wird aufgrund der neuen
Anforderungen künftig deutlich teurer.

b) Verschiebung der Bedeutung 
von wesentlichen Unternehmens-
funktionen
Die Änderungen der Regularien und
Gesetze haben massive Auswirkungen
auf die zukünftige Bedeutung von 
vier Unternehmensfunktionen:

Komplexere Unternehmenssteuerung
Die Unternehmenssteuerung wird
deutlich komplexer werden: Zum einen
müssen nach IFRS bilanzierende
Unternehmen erstmalig ihre versiche-
rungstechnischen Verpflichtungen zum
Fair-Value bewerten; dies führt zu
steigender Volatilität von Eigenkapital
und Jahresüberschuss. Zum anderen
erhöht die Einführung des auf ökono-
mischen Prinzipien basierenden Auf-
sichtssystems Solvency II den Aufwand
für die Unternehmenssteuerung. 



Darüber hinaus wird die Unterneh-
menssteuerung um die Komponenten
Risikostrategie sowie Risikotragfähig-
keitskonzept erweitert. 

Verschärfung der Anforderungen an
das Risikomanagement
Die quantitativen und auch die quali-
tativen Anforderungen an das Risiko-
management von Versicherungsunter-
nehmen werden deutlich erhöht.
Solvency II, insbesondere die Säule I,
erweitert die quantitativen Anforde-
rungen. Die MaRisk, als vorweggenom-
mene Säule II von Solvency II, erhöhen
die qualitativen Anforderungen für ein
konsistentes und funktionsfähiges
Risikomanagement.

Eine ausformulierte Risikostrategie
und ein einheitliches Risikoverständnis
sind die Voraussetzungen für den Auf-
bau eines unternehmensweiten, schlag-
kräftigen Risikomanagements. Im
Zusammenhang mit der Festlegung 
der Risikostrategie wird das Risiko-
management zukünftig verstärkt mit
der Unternehmensstrategie verbunden
werden müssen, um konsistente Ent-
scheidungen treffen zu können: Welche
Segmente sollen bedient werden?
Welche Risiken sollen in welcher Höhe
akzeptiert bzw. ablehnt werden? Wie
kann die Rückversicherung dazu 
beitragen den Kapitalbedarf zu opti-
mieren? etc.

Nicht nur deshalb werden die Ver-
sicherungsunternehmen in den 
nächsten Jahren im Bereich des Risiko-
managements massiv in Systeme und
Ressourcen investieren müssen. Auch
die Vorfälle im Bankensektor (z. B.
Subprime-Krise 2007/08, Spekulations-
skandal der Société Général 2008)
haben die Aufmerksamkeit von Öffent-
lichkeit und Aufsichtsbehörden auf
alle Finanzdienstleister und ihren
Umgang mit Risken gelenkt.

Zukünftig muss das Risikomanagement
fester Bestandteil der Unternehmens-
strategie werden und der oberste 
Risikomanager muss, als eine Art unab-
hängige Stimme, direkten Zugang zur
Vorstandsebene haben, um aufzeigen
zu können auf welcher Basis sinn-
vollerweise Geschäft generiert werden 
kann. Dabei geht es nicht darum mit
„Stoppschildern“ Geschäft zu verhin-
dern, sondern unter Risk-Return-
Gesichtspunkten neue Geschäftsfelder
zu erkennen oder auszubauen. Das
Risikomanagement entwickelt sich
somit vom reinen Cost Center zum
Value Creator. In vielen Häusern ist
das Risikomanagement bislang kein
integrierter Bestandteil der Unterneh-
mensführung (Silodenken), daher 
werden noch umfangreiche Verbesse-
rungen in diesem Bereich notwendig
sein.9

Steigende Bedeutung des Under-
writing
Die Bedeutung des Underwriting steigt,
da letztlich dort die in der Risikostra-
tegie festgelegten Entscheidungen
angewendet werden (z. B. welche Risi-
ken in welchem Umfang eingegangen
werden sollen). Die Zeichnungsrichtli-
nien kommen – auch wegen der durch
Solvency II geforderten Kapitalunter-
legung – auf den Prüfstand. Die Risiko-
prüfung wird schärfer und die Annah-
megrundsätze im Underwriting werden
strenger gefasst – nicht zuletzt auch
als eine Konsequenz der Aufgabe des
Alles-oder-Nichts-Prinzips. Die Zeich-
nung von Risiken erfolgt noch selek-
tiver, da die Entscheidungen im Under-
writing das Jahresergebnis in Zukunft
stärker und direkter beeinflussen: mit
dem Thema „Cash-Flow-Underwriting“
wird künftig noch bewusster umge-
gangen werden müssen.

Professionalisierung des Vertriebs
Versicherungsunternehmen werden
ihren Vertrieb „professionalisieren“
müssen, um sich vom Wettbewerb 
zu differenzieren. Ein professioneller
Vertrieb (unterstützt durch ein ziel-
gerichtetes Anreizsystem) hilft durch
eine Vor-Selektion der Risiken, die
Ziele der Risikostrategie zu erreichen. 

Je professioneller der Vertrieb, desto
geringer ist auch das Haftungsrisiko
auf Grund von Beratungsfehlern. 
Darüber hinaus sichert die Professio-
nalisierung eine höhere Beratungs-
qualität, die Geschäftsrisiken senkt:
Zum Beispiel das Risiko eines Ein-
bruchs des Neugeschäft in Folge der
Offenlegungspflichten aus der VVG-
InfoV oder das Risiko steigender
Stornoquoten.10

c) Hohe Anforderungen an eine 
ausreichende Datenbasis 
Spätestens bei endgültiger Einführung
von IFRS 4 (2011) und Solvency II
(2012) muss eine ausreichende Daten-
basis vorhanden sein. Ihre Bereit-
stellung stellt für die Versicherungs-
unternehmen bei der Umsetzung der
Regulierungsanforderungen die größte
Herausforderung dar.

Schwierig wird insbesondere die Bereit-
stellung einer ausreichenden Daten-
historie, die z. B. zur Berechnung des
Solvency Required Capital (SCR) mit
den Netto-Schadenquoten der voran-
gegangenen 15 Jahre erforderlich ist.
Die von vielen Unternehmen geplante
Einführung eines internen bzw. Partial-
modells zur Berechnung der Solvenz-
kapitalanforderungen ist ebenfalls nur
mit einer ausreichenden Datenhistorie
möglich. Darüber hinaus werden
zukünftig weitere zusätzliche Daten
und Informationen zu erfassen sein 
(z. B. Annahmen, Anhangangaben, etc.). 
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9 Vgl. Interim Report of the IIF Committee on Market Best Practices, April 2008, www.iif.com
10 z. B. aufgrund der kürzeren Festlaufzeiten der Verträge oder wegen der Beteiligung der Versicherungsnehmer

an den stillen Reserven in der Lebensversicherung und der daraus in Zukunft folgenden wirtschaftlichen 
Besserstellung bei einer vorzeitigen Vertragsbeendigung.



6.2.1.2 Die Handlungsempfehlung 
von Accenture: Risikomanagement/
-controlling und Underwriting
„upgraden“ und miteinander 
verzahnen
Die Mindestanforderungen an das
Risikomanagement (MaRisk) fordern
von den Versicherungsunternehmen
die Festlegung einer Risikostrategie,
welche Risiken sie künftig grundsätz-
lich übernehmen wollen und können.
Die Entscheidungen bei der Zeichnung
der einzelnen Risiken müssen dieser
Strategie folgen. Diese Operationali-
sierung wird eine „Verzahnung“ der
bislang weitestgehend getrennten
Bereiche Underwriting und Risiko-
management/-controlling erfordern. 

Das Underwriting setzt die strate-
gischen Entscheidungen über Art und
Umfang der zu zeichnenden Risiken
konkret um. Aber auch nach Abschluss
des Vertrages müssen die Risiken 
angemessen durch Risikomanage-
ment/-controlling gesteuert werden. 
In Banken ist das Zusammenspiel 
zwischen Front-Office/Handel und
Risikocontrolling bereits heute gelebte 

Praxis und wesentliches Element eines
funktionsfähigen Risikomanagements. 
Nun wird die Verknüpfung von Risiko-
management und Underwriting durch
die neuen Regularien auch in der Ver-
sicherungswirtschaft deutlich wichti-
ger. Im Vergleich zu Banken allerdings
sind die Risikomanagementprozesse 
in vielen Versicherungsunternehmen
noch wenig in die Kernprozesse inte-
griert. Underwriting als explizite Orga-
nisationsfunktion ist nur in wenigen
Häusern verankert. Die neuen Anfor-
derungen werden daher erhebliche
Investitionen in Ressourcen und Sys-
teme dieser beiden Bereiche erfordern. 

6.2.2 Die Maßnahmen zur Umsetzung
erfolgen getrennt und weitgehend
unkoordiniert

6.2.2.1 Unsere Analyse
Die Mehrheit der Versicherer hält eine
integrierte Umsetzung der Maßnah-
men zur Erfüllung der Regulierungs-
anforderungen für sinnvoll und vor-
teilhaft. Maßnahmen in den Bereichen
Solvency II und MaRisk werden daher
bei der Mehrzahl der Unternehmen

integriert. In den anderen Änderungs-
bereichen wird allerdings weitest-
gehend auf eine integrierte Umsetzung
verzichtet.

Unsere Studie ergab, dass die meisten
Versicherer die einzelnen Änderungen
auf unterschiedlichen Unternehmens-
ebenen steuern: Solvency II, MaRisk
und IFRS 4 werden mehrheitlich in den
unterschiedlichen Fachbereichen der
jeweiligen Konzernzentralen bearbei-
tet, wohingegen das Änderungsgebiet
VVG-Novelle mehrheitlich dezentral,
auf Ebene der Tochtergesellschaften,
angesiedelt ist bzw. war. 

Um Wechselwirkungen zwischen den
komplexen Änderungsanforderungen
und ihren Auswirkungen zu erkennen
und zu nutzen, wäre ein ausreichender
Know-how-Transfer zwischen Konzern-
zentrale und Tochtergesellschaft sicher-
zustellen. Durch die Steuerung auf
verschiedenen Ebenen und das Fehlen
einer übergreifenden Koordination ist
dies nahezu unmöglich. 
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Abbildung 22: Struktur von verbundenen und nebengelagerten Projekten

Vertrieb

Steuern/Recht

Know how Transfer der integrierten Projektumsetzung

IT-Systeme/Datenmanagement

Underwriting

Unternehmenssteuerung

Projektgesamtsteuerung

Säule 
VVG

Sonstiges 
Abgeltungssteuer
BilmoG

Säule 
MaRisk

Säule 
Solvency II

Säule 
IFRS 4

Cluster

Know how Transfer zu bzw. von Nachbarprojekten 

Quelle: Accenture 2008

Ein gesteuerter Informationsfluss zwischen den Teilprojekten ist Voraussetzung für
eine redundanzfreie Gesamtprojektabwicklung



Unsere Auswertungen zeigen, dass
allein integriert vorgehende Versiche-
rer ihr Produktportfolio an den neuen
Rahmenbedingungen ausrichten 
können und z. B. Produkt- und Prämien-
gestaltung optimieren. Auch um dieses
Potential zu nutzen ist ein regelmäßi-
ger und standardisierter Austausch der
beteiligten Fachabteilungen unver-
zichtbar.

6.2.2.2 Die Handlungsempfehlung
von Accenture: Die Versicherungs-
unternehmen sollten die Änderungs-
bereiche gesamthaft und integriert
angehen
Zwei kritische Erfolgsfaktoren bestim-
men den Erfolg einer integrierten
Umsetzung. 

Zum einen die Projektstruktur und 
-organisation: Im Kontext der jeweili-
gen Unternehmensorganisation und 
im Einklang mit den Zielen der Umset-
zung11 müssen die Unternehmen erar-
beiten, welche Einheiten bzw. Bereiche
und welche Personen in die Umset-
zung eingebunden werden sollen und
wie eine Verzahnung der einzelnen
Themenbereiche sichergestellt wird.
Die Koordination des Zusammenspiels
der einzelnen Unternehmensfunktio-
nen ist hierbei eine wichtige Aufgabe. 

Der zweite Erfolgsfaktor ist eine 
institutionalisierte und regelmäßige 
Kommunikation: Projekte von Accenture
zeigen, dass miteinander zusammen-
hängende komplexe Veränderungs-
projekte nur mit regelmäßigem und
standardisiertem Know-how-Austausch
zwischen den Teilprojekten erfolgreich
und ohne kostspielige Redundanzen
durchgeführt werden können. Eine
Projektstruktur für eine integrierte
Umsetzung könnte beispielhaft wie
folgt aussehen (Siehe Abb. 22).

In dieser Struktur ist die Projekt-
steuerung nicht nur für die Projekte
„MaRisk“, „Solvency II“ und „IFRS 4“,
sondern auch für die Institutionalisie-
rung des Know-how-Transfers zu den

angrenzenden Projekten verantwort-
lich. Bei einer integrierten Umsetzung
muss die Projektsteuerung sicher-
stellen, dass Überschneidungen der
Themen bei der Umsetzungsplanung
identifiziert und die notwendigen
Maßnahmen simultan ergriffen werden
(z. B. Überschneidungen in Unterneh-
mensteuerung, Risikomanagement,
Datenmanagement, Underwriting/
Vertrieb und IT-Umsetzung). Neben 
der Gesamtprojektsteuerung ist in
jedem Überschneidungsbereich ein
Themenverantwortlicher installiert, der
eine projektübergreifende Berücksich-
tigung der Bereiche sicherstellt. 

6.2.3 Bei der Umsetzung dominiert
operatives Handeln statt strategi-
schem Vorgehen

6.2.3.1 Unsere Analyse
Unsere Ergebnisse zeigen, dass die
Versicherungsunternehmen mehrheit-
lich die Änderungsanforderungen vor-
wiegend reaktiv und operativ angehen,
anstatt sie als Ansatzpunkt für strate-
gische Neuausrichtungen zu nutzen: 
In den meisten Unternehmen steht 
die reine „Compliance-Erfüllung“ im
Vordergrund. Zwar erkennt ein Teil der
Unternehmen Chancen zur Gewinnung
von Wettbewerbsvorteilen während
der Umsetzung der Regulierungs-
anforderungen, die dazu erforderlichen
Maßnahmen werden jedoch nicht
gezielt angegangen und in aller Regel
nicht konsequent genutzt. Dies zeigt
sich unter anderem darin, dass über
alle Änderungsbereiche hinweg primär
die „operativen Unternehmensein-
heiten“ in die Umsetzung involviert
sind. Eine Einbindung der steuernden
Einheiten (z. B. des Controllings, der
Unternehmensentwicklung und -stra-
tegie oder des Risikocontrollings)
erfolgt nur bei Solvency II und MaRisk,
den beiden einzigen Themenfelder, in
denen Veränderungsprojekte miteinan-
der integriert sind (siehe Ergebnis 2). 

Aufgrund der steigenden Komplexität
der Unternehmenssteuerung ist eine
grundsätzliche Einbindung der steu-
ernden Einheiten unabdingbar, um die
dargelegten Herausforderungen zu
bewältigen. 

Eine Chance, sich vom Wettbewerb 
zu differenzieren, liegt beispielsweise
im Ausbau spezifischer Asset-Klassen,
da im Rahmen von Solvency II die
Mischungs- und Streuungsquoten in
Zukunft wegfallen. Weitere Differen-
zierungsmöglichkeiten bieten die
durch die VVG-Reform ausgelösten
Veränderungen, die zur Professio-
nalisierung des Vertriebs und der 
Verbesserung der Beratungsqualität
genutzt werden können. 

Die konsequente Nutzung solcher
Chancen erfordert allerdings sowohl
eine konzeptionell-strategische als
auch eine pragmatisch-taktische 
Herangehensweise an die Umsetzung.

6.2.3.2 Die Handlungsempfehlung
von Accenture: Die Versicherungs-
unternehmen müssen ihre Verän-
derungsinitiativen strategisch planen
und taktisch integriert umsetzen
Eine Umsetzung der aufsichtsrecht-
lichen Veränderungen muss von allen
Unternehmen angegangen werden.
Daher können unseres Erachtens ledig-
lich die Unternehmen Wettbewerbs-
vorteile erzielen, die die Veränderungs-
initiativen strategisch planen und
taktisch integriert umsetzen. Mögliche
Differenzierungsmerkmale liegen ins-
besondere in den folgenden Bereichen:

a) Strategische Produktpolitik
Die Unternehmen sollten analysieren,
welche Produkte mit welcher Risiko-
übernahme sie unter den neuen 
Rahmenbedingungen anbieten können.
Unternehmen mit einem gut ausge-
statteten Risikomanagement und einer
soliden Eigenmittelausstattung können
hier gezielt ansetzen und sich Wett-
bewerbsvorteile verschaffen.
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11 Nutzung strategischer Chancen oder lediglich Compliance



b) Professionalisierung des Vertriebs
Wie bereits unter 6.2.1.1 erwähnt
stellt eine Professionalisierung des
Vertriebs eine weitere strategische 
Differenzierungsmöglichkeit für 
Unternehmen dar.

c) Gezielte Risikoselektion
Neben der Entwicklung einer strate-
gischen Produktpalette haben die
Unternehmen die Möglichkeiten sich
durch strategisches Pricing und Under-
writing vom Markt zu differenzieren.
Beide Stellschrauben (Pricing und
Underwriting) bieten den Unterneh-
men die Möglichkeit eine gezielte 
Risikoselektion umzusetzen und sich
entsprechend im Markt zu positionie-
ren. Auch in diesem Bereich gilt es 
die unternehmensindividuellen Ziele
an die aufsichtsrechtlichen Rahmen-
bedingungen anzupassen.

d) Geschäftsmodell ändern
Eine weitere Differenzierungsmöglich-
keit liegt darin, aufgrund der neuen
Rahmenbedingungen das Geschäfts-
modell zu überdenken. So könnte es für
einige Gesellschaften vorteilhaft sein
sich auf den Vertrieb von Versiche-
rungsschutz zu konzentrieren und die
Produkte von anderen Unternehmen 
zu beziehen. 

Unseres Erachtens wird es für Ver-
sicherer zukünftig nicht mehr ausrei-
chen, lediglich die aufsichtsrechtlichen
Anforderungen zu erfüllen. Die Unter-
nehmen müssen sich darüber hinaus
klar positionieren, Segmente und 
Kundengruppen definieren und ein
risikoadjustiertes Pricing einführen.
Preisdumping und „Me-too-Strate-
gien“ in der bisherigen Form werden
künftig nicht mehr möglich sein.

6.2.4 Der Umsetzungsaufwand wird
deutlich unterschätzt

6.2.4.1 Unsere Analyse
Die Auswertung der Studienergebnisse
ergab, dass durch die weit reichenden
Veränderungen erhebliche Kosten-
erhöhungen auf die Versicherungs-
unternehmen zukommen (v. a. in den
Themen Unternehmenssteuerung, 
Produktlandschaft, Preis/-Prämien-
gestaltung). Die Unternehmen haben
dies eindeutig erkannt, scheinen jedoch
das Ausmaß der Mehrkosten deutlich
zu unterschätzen. Bei Banken jeden-
falls fielen die Kosten für Umsetzung
vergleichbarer Projekte drastisch höher
aus (siehe Abb. 23).

Zusätzlich zu den einmaligen Imple-
mentierungskosten werden den Ver-
sicherungsunternehmen durch die
anstehenden Veränderungen höhere
laufende Kosten entstehen (z. B. mehr
Experten, zusätzliches Reporting an
Aufsichtsbehörden, mehr hausinterne
Abstimmungen, zusätzliche Instru-
mente bzw. Dokumentationspflichten
für den Vertrieb). Diese Kosten sind
heute schwer zu beziffern; auch in der
Gesetzesbegründung zur VVG-Novelle
gibt der Gesetzgeber nur lapidar an,
dass die aus der Umsetzung resultie-
renden Kosten nicht vorhersehbar
seien.

Allerdings werden sie nicht unerheb-
lich sein. Allein die laufenden Kosten
von Solvency II schätzt die EU-Kom-
mission für die Gesamtheit der EU-
Versicherer auf 300 - 500 Mio. Euro.12

Darüber hinaus wird auch die dauer-
hafte Erfüllung der MaRisk erheblich
Ressourcen binden, wie die Erfahrun-
gen aus dem Bankenbereich zeigen. 

Trotz und gerade wegen dieser vielen
Unsicherheiten müssen die Unterneh-
men diese Kosten planen, überwachen
und steuern, denn nur wenn sie die
Ursachen steigender Verwaltungs-
kosten kennen, können sie angemessen
reagieren. 
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Abbildung 23: Vergleich einmaliger Implementierungskosten

Versicherungsunternehmen scheinen den Implementierungsaufwand für die 
notwendigen Veränderungen systematisch zu unterschätzen.

Kostenschätzung der Versicherungsunternehmen Kosten vergleichbarer Änderungen bei Banken

VVG Reform
Durchschnittlich 3 Mio. Euro

MiFID
Umsetzungskosten bei großen Banken: ca. 13 Mio. Euro **

Solvency II (inkl. MaRisk)
Durchschnittlich 9 Mio. Euro *

Basel II
Untergrenze bei großen Banken: ca. 50 Mio. Euro **

IFRS 4
Durchschnittlich 2 Mio. Euro 
(Fachkonzeption und IT-Implementierung) 

IAS 39 Einführung
Erarbeitung Fachkonzept ca. 5 Mio. Euro **

12 Solvency II Impact Assessment Report, Juli 2007

* Durchschnitt der Kostenerwartung der Teilnehmer der Accenture Pan-europäische Solvency II Studie, 2007
** Expertenschätzungen aus Accenture-Umsetzungsprojekten



6.2.4.2 Die Handlungsempfehlung
von Accenture: Realistisch 
budgetieren und gezielt investieren
Eine Kostenschätzung für Projekte 
wie Solvency II ist in vielerlei Hinsicht
sehr schwierig. Zum einen stehen 
etliche inhaltliche Ausgestaltungen
noch nicht endgültig fest, zum ande-
ren haben die konkreten Planungen 
für eine Umsetzung in vielen Unter-
nehmen noch nicht einmal begonnen
oder sie befinden sich erst in einem
sehr frühen Stadium. 

Dennoch sollten die Unternehmen jetzt
eine realistische Bestandsaufnahme
beginnen und Transparenz schaffen.
Sie müssen sich ein Bild machen, über
welche Fachkompetenzen und Fähig-
keiten zur Umsetzung sie verfügen,
und welche Expertise und Kapazität
sie ggf. extern zukaufen müssen.
Neben den personellen Ressourcen ist
die IT-technische Umsetzung erfah-
rungsgemäß ein Engpass. Aufbauend
auf der Bestandsaufnahme können die
Versicherungsunternehmen realistisch
budgetieren und zum Beispiel auch
eine angemessene Sicherheitsmarge
für anfallende Kosten berücksichtigen.

6.2.5 Letztlich trägt der Versiche-
rungsnehmer die Mehrbelastung

6.2.5.1 Unsere Analyse
Neben dem Anlegerschutz dienen die
in dieser Studie behandelten Verände-
rungen der Regularien vornehmlich
dem Verbraucherschutz. Vor allem die
VVG-Reform soll die Rechte der Ver-
sicherungsnehmer stärken. Leider muss
jedoch konstatiert werden, dass der
Gesetzgeber dieses Ziel mit den vor-
liegenden Maßnahmen nur bedingt
erreicht. Sicherlich wird in einigen
Bereichen der Verbraucherschutz ver-
bessert, z. B. durch den Wegfall der
Unteilbarkeit der Versicherungsprämie
(gem. § 39 VVG) oder durch die
gesetzlich festgelegte Verpflichtung
der Lebensversicherer, jährlich über 
die Vertragsentwicklung und Abwei-
chungen zur ursprünglichen Modell-
rechnung zu informieren (§ 155 VVG).

Auf der anderen Seite zeigt unsere
Studie, dass der Verbraucher hierfür
einen nicht unerheblichen Preis zahlen
muss. Das hat vor allem die folgenden
drei Gründe:

a) Risiken werden teilweise auf den
Verbraucher übergewälzt
Wie unsere Studie eindringlich zeigt,
werden die Veränderungen bestehende
Risiken nicht nur transparenter machen,
sondern auch eine spezifischere und
explizitere Bepreisung ermöglichen –
vor allem durch die in Zukunft genau-
ere Unterlegung der einzelnen Risiken
mit Eigenkapital. In der Konsequenz
werden sich viele Versicherer über-
legen, ob sie bestimmte Risiken noch
tragen wollen oder auf den Versiche-
rungsnehmer überwälzen. 

Speziell im Lebensversicherungs-
bereich wird sich eine Tendenz ein-
stellen, risikobehaftete Produkte 
(v. a. Langlebigkeit) in Anlageprodukte
umzuschichten (z. B. durch Über-
wälzung von Kapitalmarktrisiken 
auf den Versicherungsnehmer durch
Unit-linked-Produkte). 

Schon heute beobachten wir bei angel-
sächsischen Anbietern, dass diese im
Bereich der Rentenversicherung Lang-
lebigkeitsrisiken scheuen. Aber auch
im Kompositbereich werden die
Gesellschaften modular aufgebaute
Produkte entwickeln, um Risken auf
den Verbraucher zu überzuwälzen.

b) Das Prämienniveau steigt deutlich
Insbesondere zwei Sachverhalte 
werden das Prämienniveau erhöhen:
Zum einem rechnen wir damit, dass
eine höhere Transparenz der Risiken
und die entsprechende Unterlegung
mit Eigenkapital zu einer genaueren
Berechnung und in vielen Fällen zu
höheren Bedarfsprämien führt. Zum
anderen erwarten unsere Studienteil-
nehmer einen deutlichen Anstieg der
Kosten und Schadenaufwendungen, 
der sich erfahrungsgemäß in einem
erhöhten Prämienniveau nieder-
schlagen wird. 

c) Konsequente Selektion
Die Ergebnisse dieser Accenture-Studie
belegen deutlich die Notwendigkeit
einer klar formulierten Risikostrategie
und einer entsprechenden operativen
Verbindung zur praktischen Umset-
zung im Underwriting. Die Anforde-
rungen der neuen Regularien werden
dazu führen, dass Versicherer noch
stärker selektieren, welche Risiken sie
überhaupt zeichnen und welche sie
nur gegen sehr hohe Prämien einge-
hen. In letzter Konsequenz führt das
zu einer „Diskriminierung“ bestimmter
Risiken, mit ähnlichen Auswirkungen,
wie z. B. in der Privaten Krankenver-
sicherung.13 Die in der Versicherungs-
wirtschaft weit verbreiteten „Me-too-
Strategien“, bei denen zum Teil ein
ruinöser Preiswettbewerb entsteht,
können Unternehmen und Verbraucher
teuer zu stehen kommen. 

Insgesamt wird der Verbraucher für 
die Stärkung seiner Rechte einen
hohen Preis zahlen. Ob es sich für ihn
lohnt ist derzeit noch offen, wobei es
dem Verbraucher selbstverständlich
frei steht, durch sein Kaufverhalten
den Wettbewerb zu intensivieren und
dadurch die Kosten seines Versiche-
rungsschutzes zu senken. 

6.2.5.2 Die Handlungsempfehlung
von Accenture: Die Veränderungen
der Regularien als Chance begreifen
und den Kunden ins Zentrum rücken
Die Versicherer müssen die Auswirkun-
gen der Veränderungen (z. B. steigende
Kosten) zum Anlass nehmen, die eigene
Positionierung zu verbessern. Es wird
künftig nicht mehr reichen, sich als
Mitläufer am Vorgehen der Branche 
zu orientieren. Die Versicherungsunter-
nehmen müssen ihre Chance nutzen,
sich durch individuelle Anpassung 
an die neuen Rahmenbedingungen
gezielt von den Mit-Wettbewerbern
abzusetzen. 
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Dabei muss der Kunde im Mittelpunkt
der Überlegungen und Entscheidungen
des Unternehmens stehen. Eine Phrase?
Ja, gewiss. Aber wir beobachten häufig,
dass bei der Umsetzung von Regulie-
rungsanforderungen allein die organi-
satorischen Belange des Versiche-
rungsunternehmens im Vordergrund
stehen – an den Kunden denkt in 
diesem Augenblick niemand. In fast
keinem der befragten Unternehmen
war der Vertrieb federführend in die
Umsetzung der VVG Reform einge-
bunden. Gleiches gilt für die Themen
MaRisk und Solvency II oder IFRS 4. 

Nur Versicherungsunternehmen, die
bei Erfüllung der neuen gesetzlichen
und regulativen Anforderungen die
Interessen des Unternehmens mit
denen ihrer Kunden in Einklang 
bringen, erzielen einen wirklichen
Marktvorteil. 

Haftungsausschluss 

Bei der Erfassung der Daten haben wir
Inkonsistenzen weitgehend beseitigt
und unterschiedliche Begrifflichkeiten
so weit möglich vergleichbar gemacht.
Die Ergebnisse spiegeln die Sicht einer
aussagekräftigen Stichprobe deutscher
Versicherungsunternehmen wieder. 

Wir haben diese Studie mit äußerster
Sorgfalt durchgeführt, dennoch über-
nimmt Accenture keine rechtlich 
Haftung für die Richtigkeit einzelner
Ergebnisse oder der gesamten Studie.

Wir bitten bei der Verwendung von
Inhalten dieser Studie um die Angabe
des Urhebers und würden uns über 
die Zusendung von Belegexemplaren
freuen.
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